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Oaseit der Erlassung der allgemeinen Instruktion und gesetzlichenVor-
schrift des Verfahrens beim Viehsterben, Vom 13. April 1769, durch ange-
stellte Beobachtungen und Erfahrungen bewährterSachverständigen,beträcht-
liche Verbesserungendes Mfahrens, sowohl zu Abwendung der Verbreitung
dieser Verderblichen Seuche, als auch zur richtigen Beurtheilung und Bestim-
mung der eigentlichenKennzeichenund der zu gebrauchendenVorbeugungs-iind
Kurmittel beigebrachtworden: so haben Seine Königl.Maieståtvon Preuseeih
UnserallergnådigsierHerr,eine näherePrüfungderselbendurch die ressortmäßigen
Behördenanstellen und nach den Resultaten solcherPrüfung folgendegesetzliche
Vorschrift, in Absicht dieses Gegenstandes , zusertheilengeruhet.

Kapitel l.

AllgemeineVorschriften zur Abwendung der Piehseiicheiind anderer

ansteckendenKrankheiten.
,

. s. r.
, »

Jeder Viehbesttzerist Verpflichtetin der Behandlungund Wartung seines Vol-dessem-

Viehes so zu Verfahren,«daß durch grobe VernachlåßigungnichtKrankheiten-;I’,;gck«f,sFee-«
entwickelt werden. Viehe-.

s. z

Besondere Aufmerksamkeiterforderndie Tränkein CWenigstenszweimal 333krei-
im Jahre , neinlichim Herbsteund Frühjahremuß, deren Raumung gescheher Mk Izu-Jud
und von dem Vorsteher der Gemeinde darauf gehalten, auch»daßes geschehen,mang.

VVU ihm- dem Landrathe- ausdrücklichangezeigt werden. DieserlaßtdieAn-

zeige kontrolliren, muß bei seinen Bereisungen Von deren Richtigkeitsich selbst
gelegentlichzu unterrichten suchen,und ist verbunden-, weniidiseseVerschuko
Verabfåiimetwerden, die nöthigenTränken auf Kosten der Verpflichtetenanfer-
tigen und die verfallenen aufråumenzu lasse-n.

. Z. « L -

— Erkrankt ein Stück Rindvieh asneinem Zufalle,der yon keinerausserlichenVon gesrin-

Verleizung entstanden ist, oder stirbt solchesplötzlich,so ist der BesitzerVerhun-ZZYFMFHVFHJ
Mr es dem Gemeindevorsteherzu melden , und das erkrankteStrick sogleichherum- dessen

Vom übrigMVkehsaszsvndem Dieser mußbei irgend einein Grunde des Ver- Absendersw

Dachtseiner ansteckendenKrankheit, oder
rinensnB

bei einem Viehstandeim Orte



4 ,-

über so. Stück, zwei, und bei einem größern, drei oder mehr Stück binnen
14 Tagen sterben, dem Landrathe und der Guthsobrigkeit den Fall anzeigen,
vorher aber für Absonderungdes erkrankten Stücks von allem gesunden Vieh
sorgen. Außerdemist in dem letztenFalle auch der Scharfrichter oder Abdecker
des Bezirks zu einer gleichenAnzeige verpflichtet Nicht weniger ist jeder Vieh-
arzt, Schäfer oder Hirte, welcher bei einer innern Viehkrankheitzu Hülfe

gerufeilewird, soder davon etwas erfährt, verbunden , es der Ortsobrigkeit
zu meden.

"

-
-

,

s. .

Ver des AU« Jeder Viehbesitzerist verbunden, staldihm ein Stück Vieh umgefallen
ZEIT-ZEITist, solgessofort gegen Vergütung des gesetzlichbestimmten Ansage-Geldes,
W beim

«

dem S akftkchkekoder Abdeckevdes Bezirks anzumeldem auch.—wennes nicht
Scharmchker. in Ställen, abgelegenenHütungenoder Brüchen liegt- 36 Stunden lang VVV

«

dem Anfeessenvon Thierenzu bewachen ; der Scharfrichter oder Abdeckeraber,
,

innigFasgesalleneStück binnen 24 Stunden von der Zeit der Ansage abho-
enaen.

-

.

» s. F. J
Anlage der Die Grabstellen müssensoviel als möglichentfernt vom Orte," von den
END-Men« Hütungenund Triften des Rindviehes gelegenseyn Rauch jedes gefallene Stück-

Rindvieh 4 Fuß tief vergraben werden- Die Gruben werden von dem Vieh-
besitzerausgeworfen, das Vieh aber von dem Abdeckerknechtevergraben , so wie .-

auch von diesemdas Zuwerfender Gruben geschehenmuß. -

«

s«

,

- -

g e.
,

·

-.

ums-FelsenM Alle Flecke, worauf krepirtes Rindvieh außer den Ställen gelegen hat,
- FJJFZYzzhmüssenumgegraben,auch solche, wenn es Hütüngs-Fleckesind, 4 Tage hin- .

»

gelegen hat-, durch mit Behutung und mit den Triften des Rindviehes vermieden werden.

Brit-seien Jedes zum Schlachten bestimmte Stück Nindvieh muß vor ,dem
Fess«

Schw- Schlathten von dem GemeindevorsteheroderHirten besichtigt, und nur
«

dann die Erlaubnißdazu von ersterm gegeben’werden, wenn kein-Merkmal
einer innerlichenKrankheit sichNeigt Wegen des oft schädlichen»Eindrueks,
welchenBlut und Mist des geschlachtetenStücks beim übrigenRindvieh verur-

—"sachen,ist das Schlachten selbst, an solchen Orten zu verrichten, wohin kein
anderes Vieh kommt, Blut und Mist aber sogleichzuvergraben -

»

·

s-

, . 8. -

Mist-»
des Den Schlächternliegt ob, siclgdie Kennzeichender Viehseuchebekannt

Schichten szu« machen, und um«-«dieses zu bewirken,«muß-jedeneingehendeMeister einer

Prüfung des Stadt- oder Kreisphysikusjsichunterwerfem und bei der Auf-.
«

nahme zum Meister, durch ein Attestjüberdiese Prüfung fich-ausweifemwozu«
die Physiciz gegenErlegung derGebühren,verbunden sind. Einer gleichenPräs-I
fung müssensich solcheViehhändlerunterwerfen ,«-welcheaus dem Viehhandel

. in den;ehemaligen pohlnischenProvinzen ein Gewerbemachen.
«

«

»

, « 9.
»

J
"

ZWEIFL-.. Niemand darf aus einem andern Orte Rindvieh einbringen, wenn er

,«zz«,szgkesnnichts-darüberein zuverläßigesGesundheitsattest vorzeigen kann. Dies muß .

Vieh-»einge- den«Namen des Verkäusersund Käufers, die Zeit und den Ort. des»Kaufs,
W«

Stück-zahl,Geschlecht, Farbe und etwanigev Abzseichennebst der Versiche-
"

rung enthalten, daß in dem. Orte , wo das Vieh bishergewesenist, keineSpur
einer ansteckendenKrankheit binnen den- letztendrei Monaten sichgezeigt hat.

- «· s. -10.
»

—

-

-

,

Mkkkxsndöj» Auch wegen des Nindviehes,welchesauf dem Markte gekauft-worden,
Wust zog-. ist bis auf den Namen des Kaufers ein gleichesAttest erforderlich, und ohne
den.
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solches darfes nicht in dem Wardtortgelassenwerden, woselbstder VekkåUfer

esvorzeögh
aber an sich behalt nnd verbunden ist, deniuachstes dem-Könnt

mitzuge en.
·

I

—

» -
.

,

. II. .

Am Bestimmungsorte mußungeachtet dieser Vorsicht, das Vieh nochZweifelnMk!
72 Stunden, und wenn solchesans den ehemaligenpohlnischenProvinzen ist, KLEMM
8 Tage lang,lvoii, dem übrigenabgesondert bleiben, und Von dem Gemeinde-
vorsteher besichtiget werden« -

enßertsich kein Merkmal einer Krankheit-, so
ertheilt die Polizeyobrigkeitdes Orts, in deren Abwesenheit aber der Ge-
meiiideoorstel)er, den Erlaubnißschein,«es zu dem andern sVieh zu- bringen-
Ohne diesen, darf kein Hirte solches in die Heerde aufnehmen.

«

- -

« . ig. -

Viehhåndlermüssenbeim einlågdischenEinkaufe, gleicheArteste sich aus- Vertrauende-

stellen lassen, und solchedemjenigeneinhåndigen,dem sie-das Vieh wieder WhWWs

verkaufen; auch den Polizeybehdrdender Oerter, durch welche sie treiben,
auf Erfordern oorzeigen

,

-

«

§. 13.
Die Atteste muß die Gerichtsobrigkeit oder deren Stellvertreter, und RAE-At-

wenn diese nicht anwesend sind, der Gemeindevorsteher ausstellen, und dar-
«

.

nach müssen solche mit dem herrschaftlichen oder Gemeindesiegelbedruckt

werden Diese Atteste sind nach beiliegendemFormular auszustellen

.
. r4.

AusländischesRindvieh darf surversehenmit Attesten unter obrigkeitli-FeeUdvksessus
then Siegeln iiber gewisseEinlaßbrter,welche die Polizeybehbrdejeder Pro- VIII-zEnde-«
Vinz annoch zu bestimmen hat , ins Einland gebracht werden. KIND

Hierzu werden in der Regel Grenz-Zollstådtegewählt,und daselbstVer- same-ad

eidete Revisoren bestellt, welchedie zur Beurtheilung der Gesundheitdes cDie-·-

hes nöthigenKenntnisse besitzen An diesen Oerternwerden die mitkommenden
Attesie, mit der Anzahl, Farbe und den Abzeichendes Viehes verglichen-
auch im übrigender Inhalt geprüft, das Vieh selbst aber 48 Stunde-naufge-
halten, und in der Zeit Von den Revisoren beim Fressenund in seinen Bewe-

gungen·beobachtet.Bei dem Vieh aus den ehemaligenpohlnischenProvinzen,
Sah- und Neu- Ostpreußeneingeschlossen, ist die Quarantaine aus 4 Tage
«in bestimmen .

,

«

IF.

Zeigen sichMerkmale einer ansteckenden Krankheit an einem oder dem lMHeereinia.

andern Stück , oder stirbteins derselben, so wird solchessofort dem Landrathe ZTZUZWEZFZZZJ
gemeldet, der dann mit dem Kreisphysikus die nothige Untersuchungabhalt.ZceksideaAkk-

Bis dies geschehen, muß das Vieh in gehorigeEntfernung von dem Viehe
«

des Orts gebracht, dort bewacht, und das Forttreiben des fremdenViehes
ins Einland nur dann erlaubtwerden , wenn die Untersuchungeine VdlligeGe-

sundheitder Heerde bewahrt hat«
b- IS«

·

,
.

,

.

«

Wird aber das Vieh ganz gesundbefunden, so stellen die NevisorenFressen-rang
unter Mitieichmmg des Grenz-Zoubedieuken und der Gerichtsobrigkeit»Hm-ZWE-
des Einkåßortsdas Gesundheitsatiesi ans, worin der Name des Viehhånd-»

-

«

-

leis oder einlåndischenKäufers, nebst der Anzahl, Farbeeund den Abzeichen
des Viehes bemerkt ist. Außerdemwird aber jedes-Stark noch mit einem

Bescheidam Homeaebrannh welches den Einlaßdrtern und zwar jedem ver-

schiedenbeizulegenist.
«

C

«
,



§. 17,
f

»

wesen-zin- Alsdann kann zwar der Weg zu dem Bestimmungsorte fortgesetztMr-

q««i«»t«l«e- den, doch ist der Viehtreiber zur Vorzeigung des Attestes an jede darum fra-
gende Polizeyobrigkeit verbunden, und muß beim Eintritt in die folgende
einlåndischeProvinzeiner daselbstanzuordnenden gleichartigenNachkevisiqnsich
unterwerfen Deshalb werden dort ebenfalls EingangsörterVorgeschrieben,«
woselbst der Grenz-Reoisionspaß durchgesehenund- mit der Stückzahl ver-
glichen-aUchDleHeerde«felbstbeim Futtern beobachtet,und deshalb eine 24stun-
digeQuarantaine angeordnet wird. Bewährt solchedie Gesundheitdes Viehes,
so wird Von den Revisoren ein gleichartigesAttest, als im s· 16 Ver-ordnet wor-

den, ausgestellt. «

.

«

18.
,

Verfahren Wird dagegen durch diese ProvinzialrebisiondievSeucheoder eine an-

MZZFZUZFZdre ansteckendeKrankheit in der Heerdeentdeckt, so müssendie damit behafte-
drevision ten Stücke sogleichgetödtet,und «die Heerde beim Weitertreiben unter bestan-

dtger sorgfältigerAufsicht auf Kosten des Eigenthümersdergestalt gehalten
werden, daß jedes krank werdende Strick entdeckt und todtgeschlagenwerden

könne. Um dieses zu bewirken, muß der Gemeindevorsteher des Orts, wo

die Krankheit entdeckt wltds den Fall dem Landrathe anzeigen, damit dieser
die Begleitung der Heerde anordnen, und damit Von Kreis zu Kreis fortge-
fahren werden kann. Außerdemist die Ankunft der-Heerde Tages Vorher an·
jedemOrte zu melden , woselbst nicht nanon demselbendas Vieh des Orts zu-

rückgehalten,sondern auch alles-das beobachtetwerden muß, was im §. 20. we-

gen des Viehes aus den ehemaligenpohlnischenProvinzen Vorgeschriebenist.

,

«
, §. 19.»

PRINT-s «
Gastwirthe und Krüger, bei denen das Treibvieh übernachtet,sind Ver-«-

treibengefuu-Pfl1chtet,.die Grenz- Revisionsatteste nachzusehen, das Vieh beim Fressen,
Un wird-

. Wiederkauen und Sausen zu beobachtenund jede Spur Von Unrichtigkeitdes

Attestes oder Von Krankheit des Viehes, der Polizehbehördedes Orts zu
melden, welche dann zur weitern Untersuchung und Anzeige, zugleichaber
zur Besorgung der Absonderung des Treibviehes Von dem Viehe des Orts

«verbundenist.
«

»

« 20, .

this-ist« Das Vieh aus den ehemaligenspohlnischenProvinzen, darf nicht anders

XixlhM den als außerhalb den Oertern Futter-«und Lagerstellen halten. Die Treiber sind
ehemaligen

«

Verbunden, der Polizeyobrigkeit, oder wenn sie nicht anwesend ist, dem

YMYIZZFGemeindevorsteher des«Orts, wo- das Vieh in Lager- oder Futterstellen
sich aufhalten soll, Tages Vorherdie Ankunftzu melden. Zu diesen Stellen
darf aus den Oertern kein Rindviehskommem der zurückbleibendeMist ist
am folgendenTage mit Pferden unterzupflügen,»und die Treiber dürfen zu
Heubodenund Scheunem worin noch Rauchfutter ist, nichtsgelassenwerden

Yedo-imd Viehhändlerund Treiber haben die.Obliegenheit,ihreHeerde zu beob-
Gszaålxnugezachten und Jedes Krankheitsmerkmal der Ortsobrigkeit oder dem Gemeinde-

Feieheszevorsteher zu entdecken Stirbt daher ein Stück des Treibvieles, oder er-

,

Macht« mattet solches außerhalbeines Orts,-so müssensie sofort der brigkeit oder -

dem GemeindevorsteherderFeldniarkzurnähernuntersuchunges anzeigen Ver- -

kauft der Händler oder Treiber das ermattete Strick, so muß es noch z
Tage in einem abgesondertenStalle bleiben , und dem Käufer nichteher Ver-,

abfolgtwerdemals bis eine durch Sachverständigeanzustellende Untersuchung
die Vollige Gesundheit begründet. Darüber stellt die Polizepebrigkeit des



?

Orts dem·Verkäuserund Käufer ein Attest aus , damit dieser das Vieh in
seinen Wohnort bringen, Jener aber wegen der bermindertenStückzahlbei der—

nächstenUntersuchungsichausweisenkann.
-

s. 22. -

Soll das erwartete Stück geschlachtetwerden , so muß bei der Unter- ggkchebeim
suchungausgesmittelt sehn, das keine Krankheit zum Grunde liege, und dann vcs ZEIT-.

’

sind nicht nur eben die Vorschriftenzu«befolgen,die §. 7. wegen des Schlach- M Messe T«

tens gegeben worden , sondern es mußauch der innere Zustand Von Sachver-
ständigenuntersucht werden. —

«

» «» spez« je» « »

—

Ist es bekannt, daß in- einer benachbarten auslandischen Provinz die HELMHOLTZ-
Seuche ausgebrochen ist, so dürfenHornoieh und giftfangende Sachen, als: im nicht ein«

Whe Häute, Haare, Hörner, ungeschmolzenesTalg, Rindfleisch, Dünger, gxgwchtwer-

unbearbeitete Wolle und Rauchfutter aus selbigerweder eingebrachtnoch einge-
«

lassenwerden.
«

.

-

-

.

Kapitel II.--

Vorschriften,welche bei der Ausmittelung und dein wirklichen—

. Ausbruche zu beobachtensinst
«

E r st es A b th ex isznkn g."

Allgemeine Vorschriften

Jst an einemOrte die Seuche ausgebrochen, so darf- niemand-ohne aus- kkxkbszve-

drücklicheErlaubniß des Landraths dahin reisen oder Vieh-und giftfangendetchaekWTm.

Sachen dorthin senden-- Von-dem Orte, worin die Seuche ausgebrochenist, EITHER»-
dürseneben so wenig Rind- und Schaasvieh, sodergistfangende Sucher-F aus dem.

. « -«

eine andere Feld-markkommen , und andere Gattungen Von Vieh, auch Men-
schen, wenn der Ort gesperrt ist, gar nicht, und so lange er dies nicht ist-,
nur dann daselbstzugelassenwerden« wenn siedurch die §.7-I. geordneten Zeugs ,

nissenachweisen, daß sie beim Rindviehe keine Geschäftegehabt haben.

. H. 25. -

«

—

Im Uebertretungsfallewerden Rindvieh und Kälber getödtet,und mit der- Verfahren Idee

selbencVorsicht,wie es am Orte der Seuche geordnet ist, verscharrt; giftsangende HEXENMEI-
Sachen aber nach dem angestecktenOrte zurückgesandt«Kann dies ohneBerüh-

«

rung anderer Orte und ohne Gefahr der fernern Ansteckungnicht geschehen-
-somüssensieverbrannt werden. Menschen, die als Einwohner des angesteckten
Orts erkannt werden und keineAttestehaben,werden dahinbis zur Wache des·Orts
zurückgeführt,und diese hat selbigeder Obrigkeit, zur Bestrafung abzuliefern

«

s. 26.
"

·«

In einem Bezirke Von 3 Meilen im Umkreise, müssenalleViehmärkteFig-Fraun
und aller Viehhandel aufhören.Wird aber zum Besalz der Höfe, oder zum Franz-Märk-
Schlachten Vieh gekauft, so Muß nicht blos der Gemeindevorsteher, son- fahren heim
dern auch die Gerichtsobrigkeitdas Arrestüber den Bedarf aussteuen,,und XVI-nasse
diesermußan allen Orten, durch welchedas Vieh getrieben wird , genau ·

durchgesehenundgeptüstwerdemweshalb der Treiber Verbunden«ist,mit die-

semAttestebei der Poliseybehördedes Orts sichmelden.
·

.



, §. 27.
Jn einem gleichenBezirkeVon; Meilensind alle Hunde anzulegen, und

nur bei den Heerden außerhalbdes Orts dursendie Hirten solcheVom Stricke
loslassen,wenn siedafur haften können,daß die Hunde sichnichtvon der Heerde

Allleglm des
Hunde.

g

- entsernensz
«

.

»
.

«
H. 28. ·

-

Weichenvpn , Von den mit dein-angestecktenOrte grenzendenOrtschaftenwerden Wa-
den berech- chen gestellt, welche den Eingang Von Menschen, Vieh und giftsangendenSa-

YTFZMMthen- aus selbige-n Verbindet-w
(

Inwiefern auch bei solchenOrten, die zwar
stehe-Wen O-» NichtMit diesem Orte grenzen- wohin man jedoch, ohne-einen Zwischenort
W

zu berühren-aus dem angestecktenkommen kann, dieseVorsicht nöthig ist,
muß der Beurtheilungdes Landrathsküberlassenbleiben. - , .

»

»

Bestellung Zur Aufsicht über die Beobachtungaller dieser-Vorschriftenmuß der
ZFFAFFZFLTTLandrathseinen Aufseherbestellen,welcherdie Pflicht hatj den ganzenbestinime

ten Bezirk zu revidiren, und bei diesen Revisionen zu untersuchen: ob die
Vorschriften genau beobachtet werden«- er mußinsbesonderedarauf Achtgehen-
ob die angeordneten Wachen gehörig bestellt werden, und die Wächter-ihre
Pflicht erfüllen. -

.
·

«

,.
-

—

.

Unordnungen,""welche1ersVorfindet,- muß ekr sogleichsabstellenr,auch- dem
Landrathe und der Obrigkeit des Orts «anzeige;n.»z«D'ieserAufseher ist vorn

Landrath-e, nach Maaßgabe der VorstehendenVorschriften,mit einer schriftli-
chenInstruktionzu Versehen, und in sufernsernicht bereits als Kreisbedienter
verpflichtet’ist, auf dieseJnstructionbeibnders zu Vereiden. «

.. .

— ’§««.303«
«

.

Anforderung Diejenigen Oerte-r«,welche mistdein angestecktenOrte in Ansehungder

MERMIT-HütuneisHolzunu oderMühleniirgend-eine-Gemeinschafthaben- müssensich
— Hüte-anei- der Anordnung unterwerfen, welchei der LandrathLzur-Trennung dieser
XVIII meinssthaftznachdeines-.rvaslim,olgenden,s. 6«3bis szifestgeselztist-, trissh

»

und die-Hirtenwerdenan deren efolgungVereidet. -
-

— A

«

5.«Fl.
» x

.

L

Die Hirten .» » »Nichtnur in diesen,.sondern in allen bis auf 2 Meilen entfernten Orten,
ZWEITENmußiederBiehbesieereuchdie kleinsteSpur eines Krankheit- Dem Gemeinde-

kmzitees und Vorsteher anzeigeiiz auch sind die-Hirten Verpflichtet-,«es sofort-demGemeinde-

ätzxlgssthxzVorsteheranzuzeigen,wenn ein Eigenthümerein Stückzurückbehält,oder in dek

yet-.
— Heerdees umfallt,.oder dochSpur einer Krankheit sichzeiget.

.- s.32· .

—

.

«

Innere An- Findet nun der Gemeindevorsteher, daß keine äußereVerletzung die

IFZFZDIFFYZTUrsach der Krankheit oder des Todes sey, so muß erden Fall gleichder Ge-
heesenoeien richtsobrigkeit und dem Landrathe melden, und letztererist«zurAnordnung
ZFZISESWder Obdiiction durch den Kreisphysikus,und in seinem-Besseinverpflichtet;«

Bis zu deren, Vollendung liegt dein GemeindevorstehersdieSorge ob,»daß
nicht nur das erkrankte Stück abgesondert , sondernauchder Hof, wo es gestan-

,

— den, ( einstweiligdergestalt-gesperrtwerde, daß niemandaus demselben,der
»

. mit dein Rindoiehe zu thun gehabt, solchenverlasse,-"iindkein anderer Ein-
wohner selbigen betrete,s;«oderRindvieh und giftfaiigende-Sachen von dem-,
selbenfortgebrachtwerden .

«

. ..

s-

«

Ver-kehren . Jst das etkrainktesSjückgestorben, . soiuiißder Abdeeker bestelltwerden-,
FREESE-zdieserauch·sich-unverz«ugli?.,jedoch ohneHund und KAVVMSTIMMer Und
sterbe das Viehan die gewöhnicheG"rak5steliebringen ,

«

woselbst es mit einem herlk
ben Fuß Erde bedeckt, bis Zur Ankunft des Landraths und Physikus liegen



- andern Fällenmuß alles erkrankende Rindvieh, wenn nicht untrüglicheäußere

9

bleibt,und bis-dahin vor dem Ansressenvon Thieren bewahrt werden muß,
Die Ankunftdes Landraths mußaber der Abdecker abwarten oder sogleichsich
Wieder ecnsinden,wenn er dazu Anweisungerhält.

·

i

»

s
s

. b 34.
«

»

«

-

» Auch außer diesem Falle, wodie Seuche inder Gegend ausgebrochen,um«-suchen-
Est,d»erLandrath verbunden-«sobald ihm nach der Vorschrift des s. Z. eiiierlekajiuud
Viehkrankheitangezeigt wird, bei irgend einem Verdachte der- Ansteckung, wvysirue
solchemitsZuzlehung des Kreisphhsikuszu untersuchen, in diesem so wie in

dem»Falle des Vorigens. sich nicht bloß mit der Obdurtion von krepirten
Stücken zu begnügen,sondern auch noch lebendekranke Stücke tödten, und

durch deren Obdurtion den wahren Krankheitszustanddurch den Physikus aus-
mitteln zu lassen. ·

«

, b« 35— »

.

"«

Ergiebt sich durch die Untersuchung das Daseynder Seuche oder einer Yikdbcigiers
ansteckendenKrankheit,-oder istwenigstens solcheszweifelhaft, so ist aus dein DICHTEij
Folgenden zusentnehmenz was hierbei beobachtet werdenmust Sind aber riet-kunnt-

.alle diese Fälle nicht vorhanden, so bleibt es bei den vorstehendenVorschriften ’«ch""9 «verfahren.und dem Abdecker ist das Abledern und die Mitnahme der Haut erlaubt.
«

§. 36.
«

,

Scharfrichterund AbdeckerdesBezirks müssenin allen-Angelegenheiten,ZWEITEN
welchedas Viehsterben oder die Ausmittelung dieser Krankheit betreffen,vdie einika umle
Befehle des Landraths und Kreisphysikus befolgen; sie sind in Uebertretungs- TMMEDIU-

fallen der Obrigkeit ihres Wohnorts und in Ansehung der bestimmten Geld-
he«

strafen, den erecutivischenVerfirgungendes Landraths unterworfen, und sur
das Verhalten ihrer Knechtemüssensie elnstehen

.

"

§« «

«

So lange das Abledern des krepirtznzViehesihnen nachgelassenist, sind Ihre Entschli-,

sie verbunden , dessenTransport, Oefnung und Sektion unentgeldlich zu ver- VII-ISMidi-

rsichten.
«

In allen Fällen, wo ihnen dasAbledern untersagt ist , erhalten sie
’

sur dies Geschäftmit Inbegriff des AushaUensund der Sektion eine Vergü-
tung von 8 Gr. fürs Stück-. ,

.

-

Zweite Abtheilung.

Specielle—Vorschriften für den Ort-, wo die, Seuche ausgebrochenist.

Ersteruvschnike
s

Vorschriften få««"r"das platrel Land.f

A) Wenn das Vieh auf der Weide gehet.
H. 38.

«

«
Beicht die in vorstehenderArt ausgemittelteSeuchenkrankheitinnerhalbJst-Rippen

eines Kreiseszuerst aus einemeeinzelnliegendenEtablissementaus, dessenRind- VMJZMZZJM»

Viehstandnicht über zehn Stuck beträgt, so ist der Landrath verpflichtet,diesenExtra-nie

ganzen Viehstand, nach aufgenommener Taxe todten zu lassen. In allen HTFHFIFZIEI
Merkmale die Gewißheitgeben-»daßdie Krankheit nur von ÄußernVerletzun-
gen oder von Vorübergehendeninnern Zufällenherrührt- gekode UND hierbei "

in nachstehenderArt-verfahrenwerden.
s

" «

- H39.
Jedes erkrankteStück, es mag im Stalle oder Unter der Heerdeerkran- Zog-IMMEN-kem muß ohne ZeitverlustabgesendethEnachdem erstenQuarantamestalle,»m» Ezz»
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FlktsgestüiäzdessenAnlagein den folgendenBestimmungenangeordnet.ist, gebracht und in

keksuch»«9, diesem die Krankheituntersucht·werden;ergiebt sich bei dieser Untersuchung
durch äußereKennzeichen die Wahrscheinlichkeit,daß die Krankheit durch
äussereVerletzungen, oder durch innere VorübergehendeZufälle,als , dieBlat-
ter, das rothe Wasser ec. entstanden ist, so muß das erkrankte Stück 48
Stunden lang, unter AufsichtUnd Wartung eines anzusetzendenViehwårters
»in diesen Quarantainestall gestellt werden. Finder sich dies aber nicht-

so ist es sogleichnach den Grabstellenzu bringen und zu tödten. Nach Ver-
lauf der vorbestimmten 48stündigenQuarnnrainezeik, wird seine zweite un-

tersuchungangestellt Ergeben sich bei sotcher an dem erkrankten Stücke nn-

trüglicheMerkmale der Gesundheit oder eines nicht tödtlichenZufalles, somuß
es in den zweiten Quarantainestall gebracht, dort ebenfalls unter Aussicht
eines andern Viehwårters gestellt werden , und in diesem abgesondert Von aller

Gemeinschaft Mit dem übrigenRindviehstandedes Orts so lange stehenbleiben,
bis der Landrath oder Kreisphysikus nach vorgångigerBesichklglmgidie·
Erlaubnißzu dessenAusnahmeunter den gesunden CBiehstandertheilt haben.
FindensichieneuntrnglicheMerkmaleaber nicht; somußes ebenfalls NachDen

Grabstellengebracht und getödtetwerden« .

«

s. 40.
«

Benenengpes » ZurBesichtigungund Untersuchung des erkrankten Viehes in den Quaraw
ZWEIFLkatamestallenist ein Zievrsorzu bestellen,stund hierzu ein mit den Krankheiten
Vieh. des Rindvrehes bekannterauchVerstandigerMann zu mahlen.

,

,

·

41. .

,

ZEFZWFFHDamit jedoch das Tödten des erkranktenViehes seineGrenzen erhalte: so
kenntener- müssen,wenn das Erkranken abnimmt, von dem Kreisphysikus Von Zeit zu Zeit
Nimmks Obduktionen an erkrankten Stücken Vorgenominen,und es mußnach Beschaffen-

heit der innern und äußernMerkmale desselben, von diesem ein Gutachren uber
die Krankheit selbstabgegebenwerden«

-

v
H. 42. .

-

HEXEng « Jeder Besitzereines»Rindviehstandesundalle Einwohnereines Orts, welche
»Wer W mit der Wartung und Futterung dieses Viehes zu thun haben, sind oerbundenz
zurPieound ihre Ausinerksiimkeitaus den Gesundheitszustanddes cBiehes zu Verdoppelnzbei
AEZFIITYZFZEdem mindesten Verdachte einer Krankheit sogleichdas kranke oder Verdachtige

sdes Euranis Stqu von dem übrigenViehstande abzusondern , auch solches dein angesetzten
W Aufseher anzuzeigen, welchersodann unverzüglichden Transport des erkrankten

)

oder VerdåchtigenStücks nach dem ersten Quarantainesiall bewirken muß.

.

-

§. 43. .

Mich-eurer Bei der Rindviehheerde, worin die Seuche sich äußert, müssen,nach
gjxijsiiuusgdzspMaaszgabe ihrer Größe , ein bis zwei Gehaler des Hirten bestellt, hierzu aber
ree Gehalten nur , so «wiezu den Hirten selbst, erwachseneund verständigeMenschen ange-.

nommen werden. Diese sind Verbunden, nebst dem Hirten, aus das Fressen--
Wiederkåuen,auch auf alle Bewegungen des Viehes genau zu achten. Sobald
sie bei einem Stückedie Spur einer Krankheit bemerken,müssensie es sogleich

—

Von der Heerdeabsonderli,und es mußdurch den Gehülsendes Hirten nachdem

ersten Quarantainesrail gebracht, der Vorfall aber dem Aufseher des Orts
angezeigt werden. Auch die Hirten der übrigenRindoiehheerden,haben mit

gleicherAufmerksamkeitden Gesundheitszustand des Viehes zu beobachten,und-
wenn sie Kennzeicheneiner Krankheit an selbigenbemerken, solchesdem Aufseher

«

des Orts sogleichgnzuzeigeu, welchersodann Verbundenist, unverzüglichdieAb-
—svnderungdes erkrankten Stückesund dessenTransport nachdem erstenQuaram
tainestallezu besorgen. .

« X
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e

J
«

s« 44.
»

»

»

«

-

,

Alle Verheimlichungendes erkrankten Rindvieheswerden verboten-.
. Zur ZEIvaJstAufsichtauf die Beobachtung dieser"Vorschrift,sind nach Verschiedenheitder HEFT-Zi-

Größedes Orts ein oder zweiRevisoren des gesundenViehstandes zu bestellensorcn des ge-

Jhre Pflicht ist es, in—den Ställen und Gehöftender viehhaltendenBewohner ITYMVI» «

täglicheinmal zu untersuchen, ob Von denHeerdenNindviehim Stalle behalten
worden, und ob sichan diesemKennzeicheneiner Krankheit Vorsinden; auch eine
gleicheUntersuchungwöchentlichzweimal bei jeder Rindoiehheerdedes Orts an-

zustellen. Sie sind fernerVerbunden , die Absonderung aller kranken oder Ver-

dachtigen Stücke, die sichvorfinden , sogleichzuveranstaltemdiefeVorfålleaber
dem Aufseher des Orts anzuzeigen,welcherdann nach den Vorschriften des 5.42.

«

zu verfahren hat.
«

-
«

,

"

.

« 45.
«

.
.

Jn allen Fällen, wo Rindvieh umfållt,ohne daß der Viehbesitzeroder Verdachte-r -

die Hirten und ihreGehnlsendas Erkranken desselbenin den Ställen oder unterchsstmsp
«

der Heerde angezeigthaben, sollen diese Personen nebst demjenigen, welchendas

Geschäftder Wartung des Viehes obliegt , einer VerheimlichungVerdachtigge-
halten, und deshalb iniilntersuchung gezogen werden. .

- 46. «·
·

»

, Zu dem Transporte des erkrankten-Viehes nach den QuarantainestållemPetsifhtbeim
ist ein Viehleiter zu bestellen. Das in den Ställen erkrankte musz Von den Ge- WITH-In
höften,wenn es die Lokalitåt irgend zuläßt,hinter den Höer über Grundstücke,Viel-es Mdie
zu welchenkein Rindoieh kommt,gebracht, und hierzumüssenim Nothfall ZäuneMjsapmw
weggebrochen,"undkleine Brücken-.über Graben angelegt werden« Das in den Nichte-ten
Heerden Erkrankte ist in gleicherArt , und folglich me auf Wegen und Triftenzu -

transportiren. Der Wärter des Quarantainestalles, dessenAnsetzung im s. 50
bestimmt wird, muß abgeruer und ihm das Vieh in einer Entfernung Von
wo Schritten Vom Stalle überliefertwerden.

«

«

«

Entfålltdem Vieh beim Transporte Mist oder Blut, so sind diese Abgange .

von demjenigen, der den Transport besorgt, sofort zwei Fuss tief unterzugrabem
auch ist die Gegend , durch welche der Transport geschehen, 8 Tage langmit
Vehütungdes Rindviehes und wo möglicheben so lange mit Uebertriftendessel-
ben zu meiden. -

· r
»

,

s. 7.
«

—-

Der Stall, worin ein Stück RinFVieherkrankt ist, muß so lange , hizspermua de-

derselbe vollständignach dem im, drittens Kapitel ertheiltensVorschristengereinigt HZFZFJZZU
worden, mit Wachen besetzt und dergestalt gesperrt werden, daß quep Ein-nnd ek» Stkzckw
Ausgang des Rindviksesund der Menschenin und aus demselben,"bis —andieje-

Mist Ist-

nigen, welchendieReMthng ribertragenist, dadurch-verhindert vorm-kann aber
"

Wegs-U M Lag-I des»Stallesdie Sperrnng desselbennicht mit dem gehörigenEr- .

folgegeschehen, so ist bis zur Vollendeten Reinigung das ganze Gehoft zu sperren.

. 48. -

Das gesundeVieh , welchesmi?dem erkrankten in einem Stalle gestanden,IMM-
mnlöwährenddieser Zeit , wenn der Stall gesperrt wird, in den andern Stallen VzkhxsVon

»

des Gehöstes,wenn aber dieSperrung des letzternnöthigist, der ganze Rind- demselben-

Viehstanddieses Gehöftesin abgelegenenSchaafstållenoder in Buchten unter-

gebrachrwerden.

»s; 49·"
,

"

.

Die im s. 39.-angeordneten zwei Quarantainestålle,mussengleich nach Sternes-ge

demsAusbruchder Seucheerbauer, und nur im höchstenNothfalle kann der Ge- MERMIS
brauch-VonBuchten so lange gestattet werden, bis solchevollendetsind. Von inne-irae
diesenStällen mußder ersteauf 3 bis 4, und

dår
andere auf 5 bis s Strick-an- .

.
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gelegt werden. Indem erstenhält das erkrankte Vieh nach den Anordnungen
des §. 39. eine 48stundigeQuarantaine, in den letztenwird dasjenige cZieh ge-

bracht, an welchemnach Ablauf dieserQuarantaine, untrüglicheMerkmale einer
nicht VorhandenenSeuche vorgefundenwerden, und bleibt darin so lange stehen,

- bis es vom Landrathe und Kreisphhsikus besichtigtist, und diesedessenWieder-
aufnahme unter den gesundenViehstand nachgelassenhaben. DieseO»qunkaine-
stållemüssenVon Straßen und Triften, wenn es die Lokalität irgend zuläßt, so
wie vom Orte selbst800 Schritt entfernt seyn, und dergestaltangelegt werden-

daß von selbigendas kranke ViehohneTriftens und Hutungen zu berühren,nachs
den Grabstellengebracht werden kann, auch das Wasser nicht zu entfernt ist-

H. 50.
-

Für jeden Quarantainestallwerdendie H. Zo. gedachtenViehwårter an-

genommen Diese müssenzur Fütterungund Wartung des Viehes besondere
Gefäße, auch zur Reinigung der Ställe die erforderlichenWerkzeuge erhalten.
Sie sind verpflichtet ,

1) die sämmtlichenGefäßegehörigzu reinigen;
2) das melkende Vieh täglichzweimal zu melken, die Milch aber zu ver-

graben;, -

Z) ausden Ställen täglichzweimal denMist heraus zu bringen, diesen 2 Fuß
tief zu untergraben-, und die Ställe überall gehörigzureinigenz

4) die Ställe täglichzu lüften, mit luftreinigenden Dingen zu durchräucherm
sietäglichmit frischertrockner Erde zu bestreuer und davon alles Federvieh,
Katzen und Hunde abzuhalten :- auch endlich

«

F) das Vieh gehörigzu suttern, zu tränken und zu warten.

Pflichten der

Pcehwåxtek
in denselben.

§. st.
"

»

Zwischendem Vieh in-den Quarantainestållenund dem übrigenRind-

Viehdes Orts, mußalle Gemeinschaftunterbrochen werden« Die bestelltenVieh-
wärter müssenin den Quarantaineställenundin dem zum Betriebe ihres Ge-

schäftsanzuweisendenBezirke oder neben den Ställen zu errichtendenHütten blei-

ben; dürfenmit Niemanden Umgang haben, und weder nach dem Orte selbst,
nochnach andern Orten kommen Damit diefeVorschriften um so sicherererfreut
werden, ist die Sperrung dieser Stalle durch Befetzung von 2 Wachen bei jedem
Stalle zu veranstalten. Diesen Wächtern sind die Nahrungsmittel sur die Isar-

.·..»«-.-:——.3-»--ter,das Futter und ndthigenfalls auch das Getränke für das Vieh in einer-Ent-
s —-

"-:feknungVon 100 Schritten von den Ställen abzuliefern Die Wachen Müssen
sodann dieViehwärterabrufen, dieseaber nach deren Entfernung solchesabholen
Sollte auch die Entfernung dieser Ställe Von dem Orte es nöthigmachen, daß
diese Nahrungsmittel angefahren werden müssen,so darf dies nicht»initOchsen

«

geschehen.

Sperrung der

Qeuarautainø
stalle.

"
«

s

"s. 52.
Eigenschaft Zu diesen, so wie zu allen übrigenSuerrungswachenim Orte, inåssen
DeiWächkeir solcheMenschenausgesucht-werden,welche mit dem Rindvieh in keinerVerliim

dung stehen. .
--

,

-

"

—

,

"

s. 53- .

»
—

Zur Tödtungdes Viehes muß-ein dazu tüchtigerMensch mit einen-: Pferde
zumwzztm angesetzt, und, je nachdemdie Lokalitätes erfordert, ein Karren oder Schleife
unekzekjchzg»zum Transporte gebraucht,und zu dessenunddes PferdesUnterkommenbei den

FigureMeiijrabstelleneine- Bucht angelegt werden. Auch dieserdarf mit Niemanden im
«

Orte oder außerhalbdesselbenUmgang haben, und indem Orte selbstsich nicht
«

’

i« - betreffenlassen, in so fern das instruktionsmäßigesGeschäftes nicht nothwendig
. machte- Jhm sind die Nahrungsmittel ebenfallsin einer Entfernung Von hundert ,

Schrittenbis zu den Wachen-des ersten Quarantainestalles zuzubringen, und

Bestellungei-
nes Menschen
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es ist hiebeiin eben der- Art zu verfahren, als es in dem §. FI. in Rücksichtder
Viehwärterund des Viehes in den Quarantaineställenvorgeschriebenist-
Der-zu diesemGeschäfteangesetzteMenschhat zugleichdie Verbindlichkeit, die
zur : erscharrungdes Viehes nöthigenGruben vorräthiganzufertigen, aus den
Quarantaineställendas kränke und gefallene Vieh,- aus dem Orte selbstaber
nurdas letztereabzuholem auch-sbei-«denenvom Kreisphysikusvorzunehmende-a
ObductivnemdasViehzu öffnen.

— —

s. ,.

«

s« 54. - -

Ein jeder Einwohnerdes Orts und des Kreises, der sichals Arbeitsmann Vensiichtum
ernährt,« ist verbunden-,dies Geschäft,wenn er vom Landrathe dazu bestimmt ZFFHZZZZM
wird,j gegsenFFestsetzungein-es hinreichendenLohns zu übernehmen,und es wird men.
bei ernstlicherBestrafung verboten, ihm einen-Vorwurf wegen dessenBesorgung
sei-Mathemauch soll demselben, wenn er seinem Geschäftetreu und genau vors-·-

gestanden,s"aus der-Kreiskasse eine Belohnung von 5 bis Io Rthlr. gegeben
werden-;

« ··

.

—

.

«

«-
«

·

(

H. 55g ,

«

.

,

,
Bei bemim s. 53. angeordneten Transporte des Viehes,. ist mit möglich-sie-schwen-

sierVorsicht zu Verfahren, das kranke aus den Quarantaineställenvon dem zissååssthllä
Viehwärter bis zur Grenze des anzuweisendenBezirks abzuliefern, dort Von dem -

«

"

zur Tödtiing desselbenbestimmten Menschen abzuholem und nach der Grabstelle
zu bringen. Fällt in den Quarantaineställenein«StückiVieh, oder ist es so
krank, daß es nicht geleitetwerdenkann, so wird es von dem letzternaus dem
Stalle selbstabgeholt, der Viehwärterabermus sichwährendder Abholnngaus
dem Stalle entfernen. ,

·

· l· » J. 36.
» s

Sollte auch ein Stuck Rindvieh im Orte selbst fallen, so«muß der Meinigen-,
Transport mit eben der Vorsichtnachden Grabstellen geschehen,als es in ZEIT-Taste-
den §§. 46 und 55 bestimmt ist. Diese-r Transport darf jedoch nur zu einer Srna-sinke
Zeit vorgenommen werden, da das Vieh ausgetriebeniist, er muß auch unter

: »

«
Aufsicht des Revisors des kranken Viehes geschehen, welcher dafürzu sorgen
hat-- das niemand im Orte mit dem Menschen, der das Viehabholh sich in

Gemeinschaftsetzt. Mist und Blut , welchesdem Vieh abfallt, ist in den Fäl-
leii des §. 55 von dem,· der den Transport besorgt, und in dem Falle dieses s-
vondem Revisor zu vergraben.

-

-

»

«
« - §. 57. —

.

Die Grabstellen müssenvom Orte selbst entfernt, jedochin der Nähe des IRS-Grob-
ersten Quarantainestallestund in einer Entfernung Von 800 Schritt von

'

Wegen und Triften gewählt,undi in dieser Entfernung von allem Viehe ge-» .

mieden werden.
«- s- 58.

» »
«

Die Gruben zUV Verfcharrung des Viehes müssen6 bis 8 Fuß tief an- Fig-Wesen
gefertigt werden, wenn aber das Grunowasser diese Tiefeenicht«verneinen so .

,

-

muß fo viel Erde auf die Grubegeworfenwerden, als nothig ist, damit das

VerschaetteVieh non 6 bks8 Fuß Erde bedeckt werde, auch ist der zu den

Grabstellenbestimmte Bezirk mit einem Graben und Zaun zu umgeben, und
»

mit einein Steinpflaster zu belegen
—

·

«

§—Sy.
.

·

.

Die Ablederungdes Rindviehes wird zu allen Jahreszetskencverbotemund Wird-Eide-
es soll statt dessenmit Haut und Haaren , nachdem die Haut uber den ganzen

»W-

Kbrpei angeschnittenworden, vergraben und die Kadaver in denGrubenmit

ungelifchtemKalke bedecktwerden.
G

-
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Zum-tatest Die Oefnung der Kadaver darf nur in dem einzigenFalle geschehen-
erOWW wenn eine Obduction derselben durchden Kreisphpstkus ·ergenommen weidenund Verfah-

renvaom soll, oder-solche durchsden Landraih ausdrücklichnachgesehenwird. "’1.Ab’ek
auch in diesemFalle bleibtsesverbotem Talg heraus zu nehmen, oder Lieder
auszuschneiden; die Obductionen durer nur auf den GrabstelienHocgenominen
werden , auch ist währenddieses Geschäfts»von Tangerund Reis, Feuerzu
machen, und durch den davon aufsteigendenRauch der bösartigeGeruchder
Kadaver zu»vermindern.

v

sp
"

«

-

-

.

Zeiss-lichtes. Sollte gegen die Vorschriftendes h. 56. ein krepirtes Stück Rindbiehin den
ergrabea.

Ställen, Gärten oder auf den HöfcllsdesOrts, VergrabeilskadeljsåykistjIso»
muß diese Grabstelie gleich nach Entdeckungeines solchen-Vorfalles zgtporaus
genau Obacht zu halten, zu einer Zeitz wenn kein Rindvieb in del-ROHR-
aufgegraben, und der Kadaver mit ungelbschtemKalke,« auch- friggmlmit Erde-
wieder hinlänglichbedeckt werden , auch dürfen, wenn es in Stallen geschehen
ist, diesenie wieder zu Rindvieh gebraucht-werden

,

» »

«

§z .6-2« «’J« ..—:, »F '» :

ngalzkslfal;-Fållt in den HeerdenieinsStück Rindvieh um, so..m.uß·solches sogleich
tenzemcs — von dem Hirten dem im Orte bestelltenAufseher, angezeigt werden, welcher

FZLckHPssstzu veranstalten bat, daß es unverzüglichauf der Stellewoes gelegen, 6»bis
· r M «

8 Fuß tief vergraben-J und der Fleck zur Abhaltung des .Viel)es, mit einem
—

Graben und Zaun umgeben werde, und in eben dieserArt ist zu verfahren,
wenn außerdiesem Falle, Kadaver und Rindvieh oder Theile derselben, auf
derFeldmark sichvorfinden sollten. ..

’

- «

.

«

.
, »

.
« s. Sz. .

.

FUfFZFbIths
s

. Alle-GemeinschaftzwischenHeerden, in welchendie Seuche ausgebrochen-
psxzizzzskss,-und allen übrigenHeerden dieser Art, zwischen dem kranken und gesunden
reine-rese-« Rindvieh im Orte selbstfzwischenallem Rindviehe dieses und dem jedes andern
memschakims Orts-, zwischenden Gegenständen,die mit dem kranken Vieh in unmittelbarer

Verbindung gestanden haben,k und allen übrigen,und endlichzwischengiftsaw
genden und aindern Dingen, sowohl im Orte selbst als außerhalbdesselben-
mußunterbrochenwerden-« ,

—

-

—

Y
,

s i

«

:

. «

Bei Historie Besonders muß eine TrennunåderFHittunYder Tränken und dertTrif-
NOTICE-«- ten , zwischenderjenigen Heerde, unter welcher die Seuche ausgebrochen, und

allen übrigenRindviehheerixsendes Orts - geschehen-; die Hütung durch-einen
Zwischenraum von 800 Schritten abgesondert, und dieser-«-in sofern er nicht
durchsichtbare Merkmale als: Graben, Gestelle und dergleichenkennbar ist,
mit Wischen abgestecktund mit einer Fahreabgepfliigtwerden.

. ..-
«

«

- - s. 65. —

»

,

Absonderung Gleiche-Trennungmuß-sowol in Absicht dieserals der übrigennoch ge-

PUUZIIIIij sunden "Nindvieh- und Schaafviehheerden des Orts von denen der benachbar-
myzskeviere ten ,«"undin der Hütung zusammen-treffendenoder angrenzenden Oerter einge-

richtet und« bei Bestimmung derselben und des mit der Hütung zu Verschwen-
den Zwischenraum-sein nach dem HütungsbedarfbilligesVerhältniß durchAn-

«’

ordnung des Landraths getroffen,- auch tniissendie Grenzen in der im vorge-
. hendens. festgesetztenArt bezeichnetwerden.

sp
-

,

-

" - "

..66;J .

Vtzesichivei »Alle Mühle-wahren-dies Mahlen mögeninnerhalb oder außerhalbder

Volkssde« Feldmarkliegen, müssennur mit Pferden geschehen;in gleicherArt dürfen in-

ZnstigenFulneinem Zwischenraum-e-von 800 Schritten- von »den Grenzen des Orts , zu den - «
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AckerbesteliungeniHolz- und allenGattungen bonFuhren, nur-Pferde ges Esenmeslescheb
braucht werden ,

-- und dieser Zwischenraumist nach den Bestimmungendes disseåieirmkfw
s. 64. ebenfalls zu bezeichnen, für solcheEinwohner aber, welche nur Ochsen -

halten, sind diese Fuhren undBestellungen non den übrigensPferde haltenden ,

Einwohnernund nöthigenfallsauchvon den benachbarten-Lettau des-Kreises -

nach einer Repartiktion des Landrathszu bestreite-n ,

-

Holzreviere, in welchenden Einwohnern der insicirten,mit EinwohneriiDesgleichen
aus andern Oerternsein gemeinschaftlichesHolzungsrechtzustehet,sind in eben UmMEPHI-
der Atti als es in dem s. 65 in Ansehung der, gemeinschaftlichenHütung be-
stimmt·ist, zu theilen;«- den erstern ein durch eine Entfernung von 800 Schrit-
ten Von den Bezirken der andern Interessenten abgesonderter Distrikt, auch
solche Holztage anzuweisen, an welchen sie mit den Einwohnern aus andern
Oertern nichtzusammentreffenkönn«en.. ·

-

«

Alter Verkauf Von Rindvieh,. Schanfen, Rauchfutter und der im H. 23.- Mir-ide-
benannten giftfangenden Sachen außerhalbdes Orts wird Verboten; eben so XZHZFBUYLwenig dürfendiese- Gattungen Von Vieh und Sachen unter

, einem andern und exists-«-
Vorwande aus dem Orte ausgeführt, noch durch den Ort selbst und über est-des Sei-
die Feldmarr desselbengelassenwerden.- Bei Uebertretungsfållenist.in gleicher-

che"«

Arr, ais es im sey-bestimmt worden, zu Verfahren .

-
-

.

«

. besp- «- s«

. , s»
, Hofediensre,Krieges-Kreis- so wie alle Gattungen oon Verspannfuhren Vorschrift
außerhalbdes Qrtsund dessenGrenzen , dürfen nicht geleistetwerden, » und-Essxgzssifezinnerhalb desselbensind sie in der Art zu beschränken,daß zur Wartung des und Vorspan-
Rindviehes, zur Absonderung des kranken, Reinigung der inficirten Ställei Ves-

zum Austragen, Lade-n, so wie zu den FuhrendesMistes aus denselben, keine — -

Hofedienstegebrauchtiverdem
s

’ —

--
«

«

sz .

.

- 70· . ,

·

Die Passage über die Straßen und Wege-.»welchedurch»denOrt oder Zeiten-ergie-
dessenFeldniark fuhren, ist aufzuheben;den Reisenden, so wie den Posten W

-

-— und Exiraposten zu bewirken-«solchenach andern Straßen , so wie die in dem

Orte befindlichen Posthaltungennach andern Oertern zu» verlegen Diese
Verlegung muß in den öffentlichenBlättern bekannt gemacht, auch«mussen«
wenigstensin der ersten Zeus Wachen Vor-dem Orte gestelltwerden«

·-

-

’

s« 71. .

.

·. .

Menschenausdem Orte, welchebeim Rindvieh beschäftigtsind, dürfenXexes-teuer
nicht nach andern Oertcrn oder Feldmarkenkommen; »dieübrigensind zwar PLUFFFUFEV
diesem Verbote nichtunterworfenz mussenaber-durch»einZeugnißldes bestritten
Aussehers sich ausweisen- daß sie mit dem Rindvieh nichts zu thun haben-

.. ,
. §«

.
» H s-. ..

«

-«
»

.

Wohnt der Prediger außerhalbdes Orts-» so mußder Kusteki - UNDXCVI-indes. -
« »

. e i le

,
wenn nur ein Schulmeister im Orte vorhanden ist, dieser den gewobvctchenHeiiimZTY

tottesdien verri ten. Wird derPrediger zu Krankengerufem soist ihm und disk-zwe-zCZvarder sFesuehgestattet-·er darf sichaber mit seinem Wagen- P CVDFUUnd FZTMFY
Fuhrmann nur auf Ioo Schritte dem Orte nähern, auch solcheMchk»inden- Osts—

seiden nehmen; beim Eintritt indes Haus, in welchen-ger semGeschgfthat-
so wie beim Ausgang muß ev seer Kleidungmit Eßigdampfmdurchrauclzern,
und diese bei seiner ZuruckkunftnocheinigeTage auf dem Bodendurchluften
lassen. Eine gleicheVorsicht wird bei den auswärtigenHebammenin Ver-

richtungihrer Geschäfteverordnet,- und ebendgse
Vorsichtenhaben auch der-
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Landrath und Kreisphysikuszu beobachten,wenn sie in dem Orte Untersu-
chungen über die Krankheitund die geordneten Anstalten vornehmen

, §. 73. .

Verbot verd·. Die Aufnahme aller fremden Leute nnd alles fremdenViehes, so WW

Auf-m Mk »T·auch alle Wallfahrten in und aus dem Orte werden Verboten. —Bei festgesetztenAus-v eng -
, z ,

. . ,

Bereiche-IdeeWallfahrten, zu denen es keiner obrigkeitltchenErlaubniß bedarf, muß die
WspWUs Obrigkeit dies Verbot allgemeinbekannt machen-

«

’

s. 74-
»

.

gutenZeit Der Verkauf des Rindviehes auch Rauchfntters zum Bedarf der Ein-
RZZJFIWwohner, darf im Orte nur mit Erlaubnißdes bestellten Aufsehers,und»in
M Ortes Ansehungdes Rindviehes gegen ein von demselbenauszustellendesGesundheits-

attesggeschehen,welcher solches aber dem-Landrathe zur Genehmigung anzum-
gen at· . -

.

· Hi 75. —

«
«

MAX-M Bei Berechtigungsee Schrachkvieheesind vie im e. »7.angeordnetm
«

Vorschriften zu beobachten. Außerdemmuß der zur Bestehtthljg Des gefun-
den Viehstandes bestellte Revisor beim Schlachten selbst gegenwärtigseyn, und
eben so wie die Schlachter und Hirten , und alle diejenigen , welche das. Ge-
schäft des Schlachtens besorgen, dahin—seh«en-,ob in den innern Theilen des

Viehes, Kennzeichen einer ansteckendensKrankheit sich finden. — Jn solchem
Falle sind siefånimtlichVerbunden, solchesdem Aufseher-anzuzeigen, welcher sok
dann die Verscharrung des geschlachtetenStücks in eben der Art , als es bei

- dem an der Seuche gestorbenen, ver-ordnet ist, zu Veranstaltenhat« Die
«

Häutedesgesund befundenenViehe-smüsseneingekalktwerden. —

T

.

-

·

.

-

«

§. 75·
·

-

Befugnißdes Finden sichaußerdemnochGegenständein Ansehungderer in oder außer-
LUZWZHHJJhalb des Orts, eine Gemeinschaft schädlichseyn könnte; oder sind in einzel-
IvtTaZciZeikoEwnen auf die Lokalität beruhenden Falle Ergänznnngennothwendig, so ist der

schritt-Wen-«

Landrchverbunden, nach Anleitung des Vorstehenden die Anordnungen
zu tre, en.

-

,

.

-

.

s

,

. s. 77-« .

Amen-eine
«

- Sollte aber bei Ausführungaller dieser Vorschriften, die Ausbreitung der

ZZMFE
der

Krankheitnicht Verhindertwerden, sondern diese auf andere Rindviehheerdendes

Orts user-gehen-oder sich auf andere Oerter des Kreises ausdehnen, so mussen
die Grenzen dieses Orts und der übrigenangestecktenOerter gesperrtund mit Posti-
rungen besetztwerden. Sobald dieseallgemeine Sperrung angeordnet ist, fällt

«

die im s. 71. gemachteAusnahme weg. Es dürfenalsdann weder Menschen noch
Vieh aller Gattung aus dem Orte über die Grenzen desselbenkommen, und die

zur Postirung bestelltenWachen haben dieses«zu Verhindern, und bei Uebertre-
tungsfällennach·den Vorschriften des §. 25. zu—oerfahren.—

.

f

s. 78.

nie-innen »

Jn welcherArt für die Bedürfnisseder Einwohnerdes Orts gesorgt werden

THIS-ZEI-soll, ist in denks.122. festgesetzt. Außerdemist aber die Vorsicht zu beobachten,
einsam-. daß dieseBedarfnisse nur bis zu den Wachen gebracht und.dort nach Entfernung

-

der Ueberbringerund Wachen Von den Einwohnern des angestecktenOrts abges-
. holt werden. . .

'

Aufsicht-one Zur Revision der bei denPostirungenangestelltenWachen, hat der Land-
M Wachen- rath einenAufseheranzusetzen,welcher Verpflichtetist,vden bestellten Wachen die

. Anweisungdarüber zu ertheilen, was-. sie zu beobachtenhaben, und daran zu
sehen,daß derselben Von ihnen genügetwerde» U.nordnungen, welcheer Vor- .

sindet, mußer abstellen, dieVorfålleaber dem Landrathegleichanzeigen Les-



»
.

term bleibt es überlassen,ob»dasGeschäftdiesesAufsehers mit dem der Aufsicht
uber die allgemeineVorschriftenaußerhalbdes Orts berbundeu werden kann.
Wegen der Instruktion undVereidungdieses Aufsehers,-wird auf die im §. 29»
ertheiltenVorschriften Bezug genommen. .

-

.
,

«

—

5.«80. ·« -"

-«
·«

»

«

Sollten auchbei einzelnliegendenVsorwerken oder EtablissementsaußerdemZEIT-ihrs
Falle des s. 38. die Besitzersichdie Tödtung alles erkrankten Viehes ohne Unter- dem-TRICH-
schied gefallen lassen«wollen, so bedarf es der Anlage der Quarantainestålle,TMDEU
der Bestellung derViehwärtseydes Revis ors zur Besichtigungdes kranken Viehes, geVchWW
so wie der-Ausführungder ubrigendamitin Verbindung stehendenAnordnungen
nicht, dagegenmußVorzuglichdieAbsonderungdes erkrankten Viehes geschehen,
auch sind alle andere VorstehendeVorschriften dessen ungeachtet genau zu be-
obachten.

·

Was endlich die Pflichten und Anweisungen der nach Vorstehendem Wegen-des
zurAusfiihrung der geordneten Einrichtungen einzustellendenPersonen betrift, VCÆZWZHZU
so sind solchein dem §. 98. ic. festgesetzt

"

starke-»Fau-.

(

setze-wenspek-

B) Wenn das Vieh im Stalle stehet.
«

«

svneii.

.«« 5.8—2. .« ..

.

»

Die auf die Absonderungder Hütung, den Hirten und dessenGehülfenFälleder Ah-

VezughabendenVorschriften,fallen ihrer Natur nach weg. ·Dagegenblei- LIZZFFDZZU
beaniefubrigewwiewohlmit nach-stehendenVeränderungenund ErgänzungenVorschriften
in ra t. -

«

-

« «

«

I

«

s s- 83. O
.

«.

Wenn auch die Einwohnereines Orts das Recht haben, ihr cVieh so lange FrühckezEm,
von dem Hirten zu treiben-·ais es Nahrung aus der Weide findet, so ist doch ifiaziikiW

beim Eintritt der- Vieh-seiicheJederEigenthümerVerpflichtet, schon am i. October tisitikxstgw
das Vieh einzustallem und nicht vor dem I. Man auszutreiben Meyer

«

· s. 84. ,

«

Statt der im s. 44: angeordnetenRevision der Viehheerden,und des Von untersuchen-g
den Heerden in den Ställen zurückbehaltenenViehes, muß täglichder ganze gesVERM-
Viehstand jedes ViehhaltendenEinwohners·genau besichtigt,nachgezåhltund un-— ssnpkstngd;z
terfiiehtwerden,«ob dasVieh beimFressenund Saufen und bei allenBewegun- etkianktem

gen sichso bezeigt, als es ein VollständigerGesundheitszustand mit sich bringt.
«

Ergeben sichbeidieserUntersuchungeKennzeicheneines Verdachtszodereiner wirk-

lichenKrankheit, somußdas verdachtigeoder kranke Vieh sogleichabgesondert,
- und damit in ebender Art verfahrenwerden, als es in den §. 39. ic. vorgeschrie-

ben ist. ZU dteicr Untersuchungsind so VielRevisores anzusetzen,als es diegenaue

Beforgung dieses Gefchäftsnach Verhältniß der Größedes Orts erfordert

§. 85-
Statt der im s. 47. angeordnetenSperrung der Ställe, in welchen krankesSmka re-

Vieb gestanden- Muß-Mit Ausnahmeder Erndtezeit, wenn die Krankheit nach Gehofkess

Vollendng der Emdte ausbricht-oder bis zur Ernste fortdauem das gewese-
höfte, auf welchenRindoieherkrankt ist, mit Wachen besetztund dergestaltge-
sperrt werden, daßweder Vieh nochMenschen,oder giftsangendecSachendurch-
gelassenwerden, mit Ausnahme derjenigen,welchendie Aufsichtuber die gesperr-
ten Gehöfteundderen Reinigung übertragenist. Diese specielleSpekrung der

«

Gehöftemuß,wenn nicht statt derselbendie allgemeine Sperrung verordnet wird,
spkmgefortgesetztwerden , bis die Seuchenkrankheitin dem Gehöfteaufgehöret
hak- der hierzu erforderlicheZeitpunkt abgelauer ist-, und die im drittenKapitel
angeordneten Vorkehrungender Reinigung in Ausführunggebrachtsind. In

J
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AnsehungM Auswahl DersWachmIUND Dee Aufsichtüberdieselben- treten hier -

die Vorschriften der HI. st. und 52. ein.
..

.
. 86. -

«

Aeedeestäb Auf den insiiketenGehöskenMußdas Vieh aus denjenigenStällen, in wel-

skgsskszeszchchen erkranktes gestanden hat , heraus und in andereStälle·desselbenHofes ge-,
genas-dem bracht werden. Fehlt dazu-die Gelegenheit,so ist der Mist aus diesen Ställen

Ist-XENIE-täglichzweinialauszutragen, und im Garten oder hinter dem GehdfkezweiFuß
bracht-» tief zu vergraben. .

,
.

—-
-

.

-

»

Dlezur Ware .

·

.

e s»,'"87» ,

;k;’,skgsfåsse,Auch müssenauf diesenHosen diejenigenMenschen,welchedieWartung
oes Zdrauchsdes Viehes in solchenStällen besorgen,in welchenes erkrankt ist, von allem

IFkaERübrigenVieh sich ekaeW halten- und dürfen zu dessenWartung nicht ge-

andeen Visite braucht werden. -

nicht gelassen
-

·

werden«
»

8.8,
·

Aussicht dke Ueber die Befolgung dieser und der Vorschriftender M 86. und 87,, hat

ZZVZDZPVIIder Revisor des kranken Viehes die besondereAussichtzu führen.
»

Auch dietäg-
zpkch·«

«

. licheRevision des Viehstandes auf den gesperrtenGehbsten liegt ihm ob, jedoch
hat er dabei dieVorsicht zu beobachten, daßer den Theildes Viehstandes, unter

«

WelchemDie KVMkheik heeeschtyszueiner andern Zeit des Tages besichtigt, als
den übrigenViehstand, auch Vor der letzten Besichtigung die leinenen Ueberkleider,
mit welchener das ersteGeschäftVorgenommen het, umwechselt. »

"

s-· sp-
«

»
-—

—

Gesunder ,

. Alles Vieh , sowohlauf den insizirten als nicht insizirtenGehöften,muß
Flgnkxxäkbis auf die h. 86. gedachteAusnahme nicht aus dem Stalle gelassen, sondern in

im, weiche diesemgefüttert,gewässerttzndgewartetwerden; auch aus den letztenStällen

sägt-LIMITE-und Gehdften ist der Mist wochentlrchzweimal auszutragen und wegzufahren Es
oca Zeiss-tmist eine VorzüglichePflicht des Aufsehers, darauf zu halten,daß überhauptkein

Vieh aus den Ställen und besonders alsdann nichtkommt, wenn kraiikes oder

krepirtes Vieh transportirt wird-
«

-

.

— H. go. -

Stark-seen VerhinderndieseMaaßregelnnicht, das in Orten, wo unter 20 viehhal-
r

kneqa
«

tende Einwohnersichbest"iideii,g Stellen, in solchen,wo von jenen zwischen 20
-

und 30 Vorhanden sind , deren 4, und da , wo die Zahl der oiehhaltenden Ein-
wohner nochgrößerist« deren s angesteckt werden, so ist in dem Zeitraume Vom

t. April-bis zum t. Qeroberdie §.«77. it. geordnete allgemeine Sperrung
der Feldmark, in der übrigen Zeit aber statt der speciellen Sperrung,, eine

allgemeine enge Sperrung des-Orts einzurichten, so daß dieser, die Quaram
taineställeund Grabstelien mit eingeschlossen,mit Wachen besetztund weder-Vieh
noch Menschenso wenig in dem Orte als aus demselbengelassenwerden. Wegen
Anweisung der Wachen, der Aufsichtüber dieselben, so wie über die Sperrung
selbst, sind im übrigendie Vorschriften bei allgemeiner Sperriing der Feldmark
nach s. 77 ec. zu beobachten.

·

-

»

-

. b. pti -

s

änizskszuikWegen derBedkirsiiisseder Einwohner auf den gesperrtenGehsften, und

JFMZNIMwegen der BedarfnissetalierEinwohnerdesOrts indem Falleder Vorgeschriebeiien
wohner zu allgemeineneng-en Sperrung.,»wirdaiif die Bestimmungen des §. 78. und wegen
Weib der Hülfsleistungenund Hülssfuhrenauf die Vorschriftendes §. 122. Bezug

genommen. ,

-·
-

.

’
-

. .

f.

«

L

«’ so
stgskksezgf..

Bei einzelnliegendenVorwerken und Etabllssemenksist«statt der speziellen
Gebete-. SpekeUNO die allgemeine engeSperrungdes ganzen Etablissementsgleichbei
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M erste-iEntstehungder-Krankheiteinzurichienennd ein-nennennati)deinMit-s
stehendenHinsoersahren , ,

Zweiter Ao"sch««««’ikk«
Besteht-then fes-e die Stanke nnd Bienen-.

«

» keinesnasooestetzendsfür-IdeeQetketIdee-.plattenLandes«angeordneiiooedejwjene-snzdie
muß»auchin denlSiädtenimdspFleckIenoeobachtetsptverdenj»inso seensolches AMICI-g
nicht in»den Vorschriften dieses Abschnittes nnsdeiicklichnüfgehobenodeenbe sie-i tin-ca
geandeet ist-. .

«

—

,

- vdermchti

,
So ioiedie AnfhebüngldeeViehmärktenls eine nllgemeinefVoesichtin dein Ausdehnt-e

s-«åii bereits angeoednet worden) so Muß solche besonders in den«Stadten »und
« Mk-

Fieckemwo die Seuche ausgebrochenist;geschehen;« nndaußeiden Viehmaistten
sind nach die Kennt- Wolle nnd Wocheninärkteaufzuheben

-

In großenResidenz-«Und Handelsstädtenfälltdie Verlegung dee Wegen-nd ZEIT-esij
Straßen-, sowie der Posthåusetwegi»AuchdürfendaselbstMenschen und Vieh FI,F,3kangF».

«

aus andern Orten in nichtinsiziete Stellen aufgenommenwerden. «Die im sjs90; ccn ne hatten

nugeordneteallgemeineengespzSpertUngist dahin deitcheine genaueAnssichtan den
«

«

Thore-i zu beschränken-daß wenns-demo- nnd SchaäfviehiJwchMensche-n-die —

bei dem Rindoieh Geschäftehaben-; noch gistsangendeSgchenaus«derlStaot
oder dntch dieselbe geiassen werdens Dieim H;77Jspoorgeschriebeneallgemeine
Spetrung»·an,den Grenzen- beschränktsichdahin- daß»derAnsgangder«Vorbe-

nannten Menschen-—Viehgatttingen und gistfnngendenDinge- nbeedieselbender-«
hindert wird: Dagegen Müssenalle istjsizitte1Skelleti ohneUnterschiedauf deren

Anzahl-nnddie Jahreszeiik mitzWachenbesetztUnd-»sogenau gesperrt werden-
daß auek Ein-uno-Anogang oon Menschen,Vieh nnd sgifrfangendenSachen in

diese Stellen nnd aus denselbennnteebleibtxAuchist dee ganze Bezirke in welch-ein
die Quaraniainesiållezund Grabstellenangelegt sind- initeiner Postiriing der-

gestalt einzuschließen,daßaller Zugang oon Menschen,hioauf diejenigen; welche
in DemselbenGeschäfteHaben-·nachsolchemVeehindertwird:

I

,

.

-

- »Is» . .

. » .

-

.Sollen die im ooistehendens. festgesetztenAusnahmen
« auchaus andereggstågkktzaa

Städte Anwendung senden, somußdiesesoon dem vorgesetztenLandesbehösdellbeisaaåaixefs
ausdtücklichbestimmt werden ,««so lange dies älter nicht geschehen,tst; vsIUP»d»i,eMeeStadeek

Anordnungen den vorigen Abschnittesftie das olatte Land genau Zu beobachtete-..

-

», .
«- »Es 978 "

,

»

Alle Vorschriften,welche » auf die Gemeindeooe eheeUndSchulzenHBeeIFHHUÄJZM
sag haben-»senden enden Scädten anf die Magistrate nndPolizeizvoesteherzsinkenkam-.

alle Vorschriften die für den Landeath gegeben sind,
··

mennstatt dessender ZYTJZFHZZFH
Steueerath oder eine Magisteatsneitsondie Direktion sithttz auf diese,;»und hak;

"

Endlichdie Vorscheiftenfürden Kreiopbhsikusauf den StadtphysikukoAnwent
«

denen wenn dieserotePhosikatsgeschåftezu begegenhats
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,
-

Dritte Abthei,iu—ng.

Von den Personen, welchezur Ausführungder bei· der Seuchenkrankheit
angeordneten Vorkehrungenzu bestellensind, und deren Instruction; imgleichen

Von der Direction über diese Anstalten und der Ober-Aufsicht
der Landescollegien.

«

s««98.
, ,

III-IFIIIdes Zur Aufsichtauf die Befolgung aller-in der Vorigen Abtheilung gegebenen
Austern Vorschriften, in sofern solche auf den Ort selbst oder innerhalb des Grenzbe-

zirks desselbenBezug haben, ist am Orte ein Aufseher zU bestellen»Dlefem
liegt es ob , darauf zu sehen, daß allezur Ausführungder Vorkehrungenan-

gesetztePersonen ihre Pflicht erfullem und daß sowol im Orte als »indem Be-
zirke der GrenzendesselbensämtlicheVorschriften auf das geenauestebeobachtet
werden. Er musj die Heerden und das Vieh in den Stallen von Zeit zU

Zeit revidiren und untersuchen, ob von den Revisoren und Von den V;teh«hal-
tenden Einwohneru pflichtmäßig..verfahren wird, auchden ganzen Viehftand
des Orts aufnehmen Ihm liegt semep du örtlicheLeitung aller Anstalten eb-
und unter ihm stehen alle angefehte Personen ,

Bei allen Vorfållem die thm
angezeigt werden, hat er die VorgeschriebenenVorkehrungen nuf das schleunigste
zur Ausführungzu bringen, den im Orte und bei den Quarantainestallenbe-

stellten Wachen, bestimmte Anweisungen über ihre Geschafte zu ertheilen,
diese Wachen täglichzu reoidiren, den vorgefundenenUnordnungenschleunig
abzuhelfen und- Uebertretungsfålledem Landrathe anzuzeigen Beziehen sich
die-seUebertretungen auf Rindvieh und giftfangendeSgchen, so muß er erstes
tödten und letzte verbrennen, die Uebertreter aber arretiren lassen,«und solche
den Gerichten des Orts zur Bestrafung überliefern Er muß ein Tagebuch
halten, darin den ganzen Viehstand nach den einzelnen Einwohnernz die v»An-
zahl der erkrankten, der getödtetem und der .. von Vorribergehendensufallen
wieder genesenen Stärke,

, nebst allen-vorgefallenenVeränderungen eintragen;
ferner wöchentlichzweimal , und wenn die Krankheit schnellum sichgreift,
auch wenn austerordentlicheVorfcillees erfordern, sogleichdem Landrath Be-
richt abstatten , ihm wöchentlicheinen Auszug aus seinem Journale Eber cdie
erkrankten, getödtetenund in den Quarantainestållen wieder genesenenStricke
Zufertigen. .Dem Landrathe bleibt es überlassen, dies Geschäft dem Ppltzetx
vorsteher des Orts zu übertragen, oder einen besondern Aufseher anzusetzen,
oder auch die Geschäfteunter sie zu theilen. ·

·«

bs 99·
«

ZFZFZHZZFQAußer diesemAufsehermüssennach den Bestimmungender Is. 40 und
nackten Viel-. 44. Nevisores des kranken und des gesunden Viehes bestelltwerden« Der erste

hat die Verbindlichkeitdie Krankheit zu untersuchen und dabei nach dem s. Z.9.
zu Verfahren. Ihm liegt besonders die Verantwortlichkeitdafürob, daß dass
erkrankte Vieh nur unter den zulåßigenMerkmalen-in-den Quarantainestållen
stehenbleibe ; ershat darauf zu sehen, daß die Viehwårterund der zum Tödten
des Viehes bestimmteMensch,so wie der Leiter des kranken Viehes ihre Pflich-
ten erfüllen; er muß die gesperrtenStålle und Gehöfteund in diesen auch den
Viehstand, jedochunter7«den-Besti-mmungendes-s.»88. besichtigen, erkranktes
-Vieh sogleichabsondern lassenund Unordnungen, auchUebertretungsfalledem

Aufseherdes Orts anzeigen. -
«

.

·" «

.«
« §. lot-; «

MkJZFUTTT»DerRerifor des gesundenViehes,. znußzu der Zeit-»wenn es auf eder
Musen-Vie-Weide gehet die Heerden wöchentlichzweimal und die Stalle und Gehofte
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,«»

.»

.

und 63. Bezug genommen

r

II-I

täglichrevidiren, nnd besonders das in diesenzurückbehalteneVieh genau
untersuchen. Zu der Zeit, wenn es eingestallt ist, muß er den ganzen Viehstand
jedes einzelnenEinwohners täglichgenau revidiren, und-dabei na den Vor-
schriftendes M 44. nnd 84. Verfahren; er ist auchnach der Anweisu ig des Auf-
sehers,außerdem alle Aufträgezu übernehmenVerbunden, welcheauf die Aus-
führungderVorkehrungen Bezug haben-

—

"

. 10’I.

Außer diesen Revisorensind nach Anleitungder sb. 43. 46. so. und 538 Obliegenhei-
nnnoch ein Leiterdes kranken»Viehes, zweiViehwårterund ein Mensch zur Töd- ZUIMPLI-
tung des erkrankten , und sur die Hirten der Heerde, unter welchendie Seuche lex-den Perip-

ausgebrochen ist, Gehulfenzu bestellen. Auch diesestehensämmtllchunter dem
W·

Aufseher. Der Viehleiter hat dieVerbindlichkeit, den Transport des erkrank-
ten Viehes zu übernehmen, nnd hierbei nach den Vorschriftendes H.46. zu Ver-

fahren. Wegendes Geschäftsder Viehwårternnd ihres Verhaltens, wird auf
die Vorschriftendes s. Fo. und 53., wegen des zum Tödten angesetztenMensche-n
auf die Vorschriften der M 53. 55. 56. und 58., und wegen der Geschäfteund
des Verhaltens der Hirten und ihrer Gehnlfen, auf die Vorschriften der sh. 413

-

. 102. -

. Vbn diesen zur Ausführungder geordnetenAnstalten angesetztenPersonen Verachte-ei

müssendiejenigen, welchenach ihrem Geschafte mit dem kranken Vieh zu thun geiniiisdiciesx

haben, mit solchenEinwohnern des Orts , deren Vieh gesund ist, so wie mit den XXVII
Hirten der gefunden Heerden, keinen Umgang haben; eben dieser Unigang wird M du«-en-

ilinenniitEinwohnern aus andern Oertern Verboten; siemüssenzuderZeihwenn ins-Maria
sie ihre Geschäftemit demkranken Vieh treiben, leinene Ueberkleider anziehen,

«

solchedemnächstwieder ablegen, durchråuchernundlüften, und damit sie diese
Ueberkleider wechselnkönnen,muss-ensie sich doppelt damitversehen, und solcheso
oft wie möglichgewaschenwerdenz GleichenVorsichten sind auch die Revisoeen
des kranken Vi"ehes, die Viehwarter in den Quarantainestallem so wie der —-

Aufseher, und zwar letzter alsdann unterworfen , wenn er die Revision in den

Quarantainestållenund den gesperrtenGehöstenund Ställen Vornimmt.

.

. s-, me. .
,

«

Der Aufseher, die Revisorem die Hirten und alle übrigein dem s.,101. be- Von der Mk-

nannte Personen, sind nach Maaßgabeder für sieertheiltenlVorschriften und BILDET
unter den Ergänzungenauch nahernBesiimnningem welchedie örtlichenVerhält- Anweisung·
nisse«erfordern,von dem Landrathe mit einer schriftlicheanstruction zu versehen-
und müssenauf deren Befolgung von demselbenvereidet werden6

. ,
s« 104· . ,

. ,

,

DieDirektion fuhrt mit Zuziehungdes Kreisphpsikusauf dem platten Lande, Deindie-di-

und in·solchenStadten, worin einStenerrath nichtwohnet,»derLandrathz in LIan
M

denjenigenStadien aber, wo ein Steuerrath sich aufhalt, ist, Von diesem die

Direktion zu besorgen.
-

.

. s— 105· . , ,

—

i
. .

.

Der Landrath hat mitZuziehungdes Kreisphysikus alle Verdachtth Vieh- Mich-M M-

krankheitenzu untersuchen. Fur verdächtigist aber jedeKrankheit zu halten, die !s«dsstl)s.
»

nach dem sca. dem Landrathe angezeigtwerden muß. Bei dieser UntersuchungIII-WEIB-
sind alle Umständeder Krankheits so wie die äußernMerkmalederselbenaufzu-
nehmen, gefallMStücke zU deUciVM, aucheinzelne kranke zu tödten,und ans-

ihnen die Obductionvorzunehmen Die Kreisphysicifind verbunden, alleinnere
Theilesorgfältigzu prüfen,die Beschaffenheitderselben nnd VorgefundenenMerk-

malederKrankheit in den innern Theilengenauaufiunehmem und ein bestimm-
tes MltGriindenunterstügtesGutachten überdiesGattung derKrankheit,und ob
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sie solchefür ansteckendObst-gar für eine Seuche halten, abzugeben Sie sind
ferner verbundene,»aufVerlangendesLandraths diesedeuctionzu-wiederholen,
auch die zweckmäßigenPraferdatwmittelvorzuschreiben «

·

Es 106.

Verheergsjj Beide der Landrathund KreisizhysikuOsind verpflichtet-unverzüglichihren »

ZJZZZZHM vorgesetztenBehördenvon allen verdachtigenKrankheiten Bericht abzustatkemUND

WSFspW selbigem die Untersuchungs- und Obductionsverhandlungen beizufügen Qsird
WWM bei der angestelltenUntersuchungdie Krankheitfür eine wirklicheSeuche erkannt-

so sind beide verbunden, ihren BehördenNachweisungen über den ganzen Vieh-
stand des Orts , und dieAUzahlder erkranktenund krepirtenStückenach univer-

«

schiedenenKlassendes Viehes einzureichen,Von14zu 14Tagen über den Verlauf
der Krankheit Mit dieer Berichken fortzufahremund zugleichdie getroffenenVor-

kehrungen, so wie die Von dem Zeitpunkteeines Berichts bis zum andern erkrank-

ten, gefallenen und getödtetenStücke anznzeigem nach aufgehörterKrankheit
aber eine Generalnachweisungüber den ganzen Abgang des Viehes, imgleichen
iiber die Anzahldes gesundgebliebeneneinzureichen.Beidehaben fernerdie Ver-
bindlichkeitsdieEntstehung der Krankheitgenau zu untersuchen,und ihrenBehör-
den die darüber aufgenommene Verhandlung einzusenden

I

.

»

§. -Io7.
«

«

PIXZFUJWDer Landrath ist insbesondere verbunden, sogleich, nachdemdie Seuchewv
isisckvie

-

krankheit ausgemittelt ist«den benachbarten Oertern und, Obrigkeiten, so wie

VIIIde allen Gemeinden , Obrigkeitenund Magisträtendes Kreises von dem Ausbruche
« m ) ·

der Krankheit Nachricht zu geben, und ihnen ihr Verhalten nachMaaßgabe der

allgemeinen Anordnungen»inden ös. 24. bis 37. vorzuschreiben. Er mußferner
auf die Ausfiihrung dieserund aller übrigenangeordneten Polizeyvorschriftenhal-
ten, und alle Bestimmungen der Instruktion in Anwendung bringen, welchean
ihn Bezug haben , auch nach den örtlichenVerhältnissenalle Vorkehrungen,
welchedieseInstruktion der Lokalität überläßt,ergänzenund deren Genehmigung
nachsuchen

«

«

s. 108. »

Zeiss-FITij Er hat das Recht, bei entstehendenStreitigkeiten über die Ausführungder

pTååkkeik-g-geordneten Anstalten, solcheoorschuiiweifeaus derKreiskafsevollführenzu lassen,
keimt M M hiernächstaber von den Verpflichteten ciachMaaßgabe der eingegangenenEnrs
EITHERscheidung wieder einzuziehen Er hat fernerdas Recht,inUebertretungsfällengegen

» sdieVorschristen des-Patents, geringePolizeystrasen zurVollstreckung zu bringen-
und es wird allen Gerichtsobrigkeitenzur Pflicht gemacht, ihm zu dieser Voll-

streekungBeistand zu leisten-cEr ist aber auch Verbunden, dergleichenFälle seiner
VorgesetztenBehördeunverznglichanzuzeigen.

.

- s, 1«09. .

»

Wiegen-riebDie nächstenBehördensind für den Landrath die Kammerkoliegien,fiir
ZEIT-Mne.den Kreisphysikus aber die Medizinalkollegiender Provinz und inder Kurinark
Ansehen-— das Ober - Medizinalkoliegiuwdie höhernBehördensind für die Medizinal-
M kollegien das Obermedicmalkollegium und für die letzte das Medicinaldeparte-

meut, . für die Kammer aber das Generaldirectoriuin

.

"

«
s

» H. -110.
»

«

’

ZHZZIFFZCHMBei wichtigenVorfällen,besonders beim Ausbrutbder Senchenkeankheie
Berichtsw Oundbei deren weitern Verbreitung, sind die Kreisphpsiciund Landrätheauchver-

kettkkkrzgcån"bunden, nicht bloßihrennächstensondern auch den höhernBehörden von diesen
BETHZTMu, -.VorfällenBericht abzustattenz auch sind die Knmmernund Medicinalkollegien

Terenz-istsverpflichtetin solchenFällenunter sich über die zu treffenden zweckmäßigen
OFZHJZTMW Maaßregelmin sofern diesenicht bereits durchdie Justructionangeordnetstndk
tec nennen- zu vereinigen,sodann aber ihrenhöhernBehördendarüber Bericht abzustatsten

-

»



re-3

- H. 111.« .

«

,

Alles was in dieser Abtheilungin Ansehungdes Landraths ver-ordnet ist, FaneuemHndekMchin solchen Fåliethda der Steuerrath die Direction hat, auf die- VTEZZFIJfeil Anwendung und in gleicherArt geltenxdie Vorschriften in Bezug des heut-kaut
Kreisphysikusauch fürdie Stadtphysici, wenn die eintretenden Fälle zu ihremEOYFJ;H;I,Ressortgehdren «

—

Vierte-,A"bth.eilung.
.

»

Vorschriftenüber die Verbindlichkeitender Einwohnerdes Orts und des Kreises,
in welchemdie Seuche ausbricht, zur Ausführungder geordneten Vorkehrungen,
Dienstleistungenzu übernehmenund Geld- und Naturalbeitråge aufzubringen-

auch über die aus den Keeiså und andern Kassen zu beisath
den Vergütungen., .

«

. 112.
«

-

Von den Einwohnern des Osrtsselbst sind die PolizevobrigkekkmxM V» Mng-Stadtverordneteu in den Städtem die Gemeindevorsteher und Gerichksmannek VIII-; «

aus dem piatten Lande Verbunden, nach der Anweisung des Landraths und Om zu um«
in denen Fällen, wo der Stexierrath die Direction führt, nach deiieklAU- MMsp

weisung die Aufsicht über die geordneten Vorkehrungen und die damit ver-
bundenen Geschäftezu übernehmen

«

- H. Itz.
» ,

"

Eine gleiche Verbindlichkeithaben auf dem platten Lande die Prediger, nachsprenge-
- besonders an solchen Orten, wo die Polizeyobrigkeit nicht anwesend ist. Auch Und königliche

königlicheOfficianten sind Verpflichtet aus Verlangen des Land- oder Steuers ZEIT-Wese-
raths, solcheAufsichtsgeschäftezu übernehmen,die mit ihren Dienstverwaltuns IMM-

gen zu vereinigen sind.
—

s

s. 114.
" "

In der Regel geschiehetdies unentgeldlich,in Ansehungder untergeordne-Js- nenne-
ten Polizeuvorsteherhängtes aber von ihren speciellenDienstverhaltmssenab-,KEPLERob ihnen dafür eine billige Vergütung von der Kommune oder aus der Kom- »W«
niunenkassezustehetoder nicht.

«

§. 115.
-

e

Die Wachen bei der speciellen Sperrung der Gehdste und »Stalie,soRief-säugtde-wie die zur Abweifungder Reisenden und die Wärter des Diebes m den Mmk
Quarantaineställenmuß«der Ort selbstgeben«

§. 116.
· «

.

erner müssenvon dem Orte selbst, die Fuhren und Dienstleistungenzur Wende-ita-AnlagFeder Quarantainestålleund zum Ueberpfiasternder Grabstattenach s«YFZZHZFJW
49 Und 58 geschehen-die VothandenenMaterialien geliefert , die nicht Vorhan-Zweite-kmdenen angekauftz das Arbeitslohn aufgebracht, die Aufseher und Reoifvpeuy«- -

Welchevom Kreise angesetztwerden , wenn sie nicht aus »demOrte selb sind,
beköstkgehund wenn ihr Geschäftdie Ansehung mit einem Pferde er ordert,
Das iUMUMthaIkM desselbennösthigeFutter aufgebrauchtwerden« Auchmuß
der Ort die nöthigenUeberkleider und Geräthschaftenanschaffen .-

§. 117.
s

.
» , .

at die ObrigkeitHolzungenbei dem Orte, fd Ist sie Vethndem das Verhältnis-.Hol-,Hwelcheszu den bestimmten Anstaltennöthig ist- nach,den Såkw der Zärt-III-IF
königlichenForsttapeherzugeben Muß sie aber zu den Gemeindegebäudendas

Zdesdiesen

Hodunentgeldlichliefern,so ist sieauch im jetzigenFalle dazu oerpflichtetHand- gez-»O
WI- -

diensnimo Fuhren geschehenunentgeldlichvon Der-K0MM.WM M W Vik-
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«

hältnisseals bei andern Kommuneanstalten Das Lohn für die zu bestellenden
Wächter, für die Viehwarter,das Arbeitslohn sur die Sachverständigen,die Be-

kdstigung der Aufseher und das hergegebenePferdefutteyfernerdasHolz,wentres

angekauft werden muß,und alle übrige-Materialienwerden, wenn sie eingekauft
sind, nach dem Kauspreise, und wenn sie in Natur gegebenwerden« nach
einem billig auszumittelndenWerthe Von den Einwohnern des Orts nach der
Häupterzahldes Viehstandes auf-gebracht Jst aber eine Versicherungsgesell-
schast eingerichtet,so dient der darin angenommene Werth des Viehes zum
Maaßstabe

s

’

s« ris-
Ms bis

.
«

Aus der Kreis-Fassewird bezahlt, dieVergütungfürden angesetztenAuf-«
SIEBEL-ITlebet-; das Lohn für die bestelltenRevisorernfür die Gehnlsen der Hirten, für

den am Orte zum Tödten des kranken Viehes bestellten Abdeckerkuechtoder

dessenSubstitutenz die Vergütung des Scharfrichters mirs Gr. fnr den

Verlust der Haut; die Kosten des anzuschaffendenKarten; der zur Bedeckung
der Kadaver erforderlicheKalk; das Arbeitslohn für das UeberpsiasteknDET
Grabstelle nach bs 58.; dieGebührender Kreisbedienten, welche zur Aussicht
bestellt worden sind; die Entschadigung der Viehbesiber für die Tödtung des

Viehstandes M dem Falls Des Sz 38. und so lange keine Versicherungsgeseli-
schaft eingerichtetist, die Entschädigungfür das zur Ausmittelnng der Krank-
heitgetödteteVieh«

·

(

«

- -

«

-

»
« . .

«

s» Ug.
-«

·

—

-

FZIYTJJIYJLDie Vergütungssåtze,für die bei allen diesen AnstaltenangesetztenPer-
cungssisefnk forten,werden der O estimmung des Landraths und im eintretendenFalle, des

Zä;FesiiäSteuerraths, unter Genehmigungihrer vorgesetztenBehördenuberlassen
—

«

.
.

. 120·

FesgskzsgsshVon dem getödtetenViehe wird das gesundenach seinem Vollen Wer-the
UU

·

das kranke aber zum Zten Theile des Werrhs, den er- vor dem Eintritt der
—

- Krankheit gehabt hat, entschådigtund Von dem Landrathe darüber eine ge-
» wissethasteTare ausgenommen

I ,
« ILL

s

Auswelchm Die Entschädigungfür das nach der Vorschrift des Z. 38. getödtetener-

FFFZFZJZWkrankten Viebes wird nachlden Satzendes Vorigen Arius den Beiträgen der
—

«

.- Versicherungsgesellschaft»,sobald solche zu Stande gebracht ist, bezahlt, bis
dahin aber eifogrsolcheans königlichenKassennach der Bestimmung »derDe-
partements

«
«

»

i « ’
" «

’

»

. I22.
"

Stern-unrec- »

Die Wachen zur allgemeinenSperrung eines Orts, so wie-zur Sperrung
HERng einer Feldmark,geschehenvon den übrigenDorsschasren des Kreises,--«nacheiner

Tiefe-rangper VomLandrathe anzufertigenden Diepartition Dagegen hat«jede Kommune die
Vedüstllsses Wachen, welche in ihrem;Orte und zu ihrer eignen Sicherheit bestimmt sind,

selbstzu stellen. Sollten auchwegen derim zweiten Kapitel vorgeschriebenenEiw
schrånkungemsowie in dem Falleder angeordneten Sperrung,«die Einwohner
an nothwendigenBedürfnissenso wie an ViehiurterMangel-leiden,somußbeides

gegen Bezahlung billiger Sätzeund ohne Anrechnungen derFuhsrenVon den dbriien
Dorfschaften des Kreises, nacheiner gleichinåßigenRepartition aufgebrachtund

geliefertwerden; eine gleicheVerbindlichkeithaben bei speciellerSperrung Von
GehöftendieEinwohner derübrigennicht gesperrtenGehöstenntereinander,jNach
eben diesenGrundsätzenm"ssenauchdiejenigenBestellnngenund Fuhrengeschehen,
welchedie Einzeohnernach en ertheiltenVorschriftennichtselbstverrichtendürfen-
so wie auchd zur Bepflasterung der Grab-störteetwa fehlend-enSteine-»von den

benachbartenDörsernunentgeldiichgeliefeit werden meistens
« —

.-
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.

»
L KapitelIII.

v

Von dem VWMM MichausgedörrteSeuchenkrankheir
-§. 123.

'

Bis vier Wochennach dem letztenKrankheitsfalle,sind die im VorigenKa- Bettes-neue
pitelbenannten Vorschriften und Einschränkungengenau zu befolgen. Im Winter IFZHWWW
kanw Wenn keine allgemeineSperrung verordnet war, dieserZeitraum bis auf dxeKejmthen
drei Wochen verkürztwerden Vor Ablauf desselbenund zwar dergestalt , daß M WIW

14 Tage nach dem letztenKrankheitsfalledamit der Anfang gemacht werde, sind MARTin
die—Reinigungsanstaltenin folgenderArt zu bewirken. Zzglziekågsgix

,

« -

.

,

.

— Anfang zu

§. 124
«

machen ist.

Die Ställe,worin krankes Vieh gestanden hat, ehe es nach dem Kranken- Reine-ungre-
und Quarantainestallegebrachtward,werden gereinigt , und zwar ist ZRZM

1)-in Ansehung des Mistes zu bemerken, daß, dabereits §. Found 86 festge-
Mc«

.

setzt worden ,.; wie es mit dem Miste indeu Quarantaine- und denjenigen
-

Ställengehalten werden-soll«wo das Vieh erkrankt ist , es hier nur auf
die Bestimmng ankommt, wie es mit demjenigenzu halten, der in den
gesunden Ställen desselbenGehöftesliegt, wo das Vieh krank geworden,
oder aus solchen aus den Hof gebracht ist, Dieser muß mit Pferden auf

das Feld geschafft, dort untergepflügt,und der Platz, wo solches geschehen,
4 Wochen mit-keinem Rindoiehe betrieben werden. Gestattet der Frost
das Unterpfliigennicht, so wird der Mist doch wenigstens gebraten Beim
Wegfahren desselan darf kein Vieh nach derGegend getriebenwerden,
damit solchesnicht dem Wagen begegne. T « .

2) Im Stalle selbstwird die Erde 2 Fusstief ausgegraben, mit derselbenVor-
fichtwie derDunger weggeschaft,und solchedurch frische ersetzt.

"

Z) Krippenimd Rauer von- der Stelle, worin krankes Vieh gestanden wer-
den herausgerissen , und nebst den Geräthschaftenund Gesäßen, welche bei
demselben gebraucht worden, imgleichen den zum Transporte des gestorbe-
nen Viehes gebrauchten Schleifen oder Karten verbrannt. Jn Ansehung
der übrigenist nothwendig , daßsiemit einer mit Salz Vermischtenscharfen
Lange abgewaschen, und 14 Tage zum Auswittern in die freie Luft ge-
legt werden.

4) Auchdas HolzwerkimStalle wird dergestaltabgewaschen,von den Lehm-
wänden aber der Lehm abgekratztund Vergraben, worauf denn die Wände

mit Lehm oder Kalt frischzu übertragensind. Steinerne Wände werden

iiberschlemmt.

F) Außerdemmüssendie Stalle mit folgendem Mittel bei oerschlpssenenHef-
nungen geräuchertwerden. Jn einein Stalle-Von 8 Stück Vieh, schuttet »

s

man 3 Pfund Kochsalz in eine Schüssel, und auf dasselbe lex-PfundVi-
triolöl Dies råhrt der Wårter, nachdem er sich Mund und Nase mit

einem Tuche verbunden hat, um, und entferntsichschnell.»Nache24»Stun-
den werden die Thüren und Lnken, Jedochvon außenwiedergeossnet,und

»einfreier Durchzug»derLuft gestattet. Es darf aber»niemandinnerhalb
der ersten zwei Stunden in vden Stall gehen. Diese Vorsichtsregeln
Dkzifennicht Verabsäumtwerden, weil sonstder Menschauf der Stelle er-

sticktwerden kann. « -

«

U
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·- s« fees
"

« « » .,«.

Bestehendes DasGesinde lind alle Personen, »welchebei deznkrankenVieh Geschafte
Mindes- ees gehabt haben, müssenihre Kleider waschen,·durchrauchernnndxkiTage MS

’

MW dem
auslüfteni Erst wenn diesesbefolgt-«daruber ein Attest des AufsehelsaUSgSstCUFWWW
und der a. i23. bestimmte Zeitraum abgelaufen ist, darsdasetwawjeaeiehends
Gesinde densOrtVerlassen-lind muß bem.Otte",wo es hinziehehsichmit diesem

, Attesterechtfertigen — »

Vossichtm — Das auf den Bbden der se jez .gedachtenStalle liegendeHeu UNDJSkVVbi
Ansehung-den« .

—.. .— .
-s --« e.... . -»

s «

"L"·«kb’
an nies. dar nur erdenundSchaafen des igenteumersgegebemlindMußDaheUFI»ON « : « AnxrdnuglgfdesAufsehensbon denBödenüerden Rindbiehstallennachden Baden .

. überden S»:i")anf-und Pferdesteiliengebracht werden » Bete.diesemTFGTIPPM
ist die Annåheruligalles Rindvkeheszuveijhükemso«spiedenn UberhaupteineVers

äußert-legdiesesMauchsuttersnie Statt finden darf;

Verhaltens-T « Die Einwohner indem angestecktgTwefenenOrtemüsseninnerhalbgwei
TIEREM Monaten Rindvieh undKålbetweder auswårts verkaufen-·nochibonandern-Or-
MUDVWHD ken ankaufen. Nach Ablauf dieses ZeitialzzmsdiverdennochjrveiMonate erfor-;

dert, binnenwelchennicht ohneErlaubniß-desLandraths ein solcherAtti und-

Verkaiif geschehendaer
«

— «
-

«

·

.

Wie es mit»
» Die Qnarantainestaue folleninder Regel anf derStelleverbranntwerdenk

IZMMZZJHWill Gebeine-Gemeindesocheerhalten- so·ist sie Verbandenz» selbigennt dem

benen- 5. 124.. beschriebenenMittel zn durchråuchern,acht Tage nachheralles Holzwevk
abzuwafchenund zu übertünchemKrippen und Staufenaberzuberbrennemnnd
die Stelle mit einem Graben lind Zan zu umgeben, ewelchezur Abhalttingalle-ei

Viehes ein«halbesJahr hindurcherhaltenwerden mussem
I

»

·

«

»

»
ej jeg. .

-

.
«

Ums-Wink
—

Das §· sss gedachteSteinpflastekrlist ebenfalls ZweiJahre WUYIMSMUN
Ists-We

as« in erhalten« .

s«
»

«

..
Z ·-

«-
«

-K«tapitetIV.
Pan dem Verfahren,weichesbei der Lungenkeankbeit-««»Hei-n
Milzbrande,s bei der Tollkrankheit nnd in zweifelhaftenFälle-I

zu«beobachtenists

FIZFIPZZXM,
Das-. Tödtendes-«erkrankten V«iehee,-die AnlagederQuarantainestiliadie

zur Angabea· Ansetzunglder-»Viehtva»rterflind Leiter, itngleichenein-esAbdesckersoder dessenStell-
Zgspkssäskkgsbertreterw wirdbezdiesenKrankheiteniiichtzlitkVorschriftgemacht. Dagean
Meine- wirdJedeVerhennltchiingkder Krankheit strengeVerboten,und esimußdas erkran-

kendeRindbiehohne Unterschied,ob es unter der Heerdeoder- in den Ställen er-
krankyjofoetvon-allemgesundenViehgbgesonbeehund in ejiinenbesendernStall
des Viehbkesitzersgebracht,aufsgleicheWeise attchdas genesenevon dem· kranken

nwixlrdbdarskranke- unter sich,soviel-es die-·örtlichenVerhältnissez«nlci·ssen,-separiit
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s. 131.

Ohne vorgångigeBesichtigungdes nach h. 98.«zubestellendenAusfsehersund Vorsicht-ce-
ohnedessenErlaubniß, darf kein genesenesStück unter das gesundeVieh gebrachtgern bei ek-
werden; diesermuß aber zuförderstdieGenehmigung des Landraths dariibernach-XII-IRSM

suchen,ehe er diese Erlaubnißertheilt.

—

-

§. 132. «

"

Wo es den Viehbesiizernan Ställen zur Separation fehlt, müssenin den Absonderung
Gärten bei den GehöftenBuchten angelegt werden. Wenn aber die Krankheit TANZM-
zu der Zeit einfällt,da das Vieh auf der Weide gehet,so find dem kranken sowohloTIIFücsII
als genesenenVieh besondereHütungsfiecke,jedochunter eben den Vorsi ten, SM-

welche in den W 64 —- 68. in Ansehung der Absonderungder Hcitung, der Orif· s
ten und
Tränkeczvorgeschriebensind, anzuweisen

"

"s·’-

s- 133- -

·

Bei der Heerde, in welchersich die Krankheit äußert-,müssendem Hirten einstens-mer JJTsss
. ebenfallsGehnlfen bestellt, und so auch Revisor zur Untersuchung des gan- gshkllmM

zen Viehstandes des Ort-, sowohl in der Heerde ais in den Ställen, ange- »sper »

setzt-werden Dagegenbedarf es keines besonderenRevisors zur Untersuchung
« 7

des kranken Viel)es. »
,

J «

I .i.i««-

«i

ils-«
«

ff
. , Fi- 134.

-

Mit eben der Vorsicht als es im II. Kapitel unter den speciellenVor-- Von Anwen-
schriftenverordnet ist, muß bei Auswahl der Grabstellen, beim Transporte des kas verschie-

gefallenen Oder kranken Viehes, bei den Obductionen , auch überhauptbei der BEIDE-es-

Ausmittelung der Krankheit, und beim Verscharren des Viehes verfahren ums-nein
werden- in sofern die Vorschriftendieses Kapiteis keine besondere Ausnahme — --:»
begründen Die Grubenzum Verfcharrendes Viehes müssenaber in diesen
Fällen Von dem Vieybesitzerselbst,jedochebenfalls nach den Vorschriftendes ,;:»»

§. 57 und 58 angefertigt werden«
-

» »
spi»

,

«

Esp-

.

' s.
Das Abledernwird bei diesen Krankheiten nachgelassen,der Abdecker Vom einni-

darf aber aus den Kadavern weder Talg herausnehmen nochLuder abschneiden,ixkesgckmAb-

und von diesemweiter nichts ais die Haut mitnehmen.

Scharfrichter und·Abdeckerdes Bezirks sind verbunden, währendder Mike-im der. T«if
Dauer dieser KMXAZOTIgleichnach der Ansagung, ihre Knechtezur Abholung FZFMW isszI
des Viehes abzirsthtsijemUnd müssensich so viel Knechte halten, als die Er- is;
füllungdieserVorschrift erfordernDiese Knechte müssensich ohneHund und IT
Karten einfinden. Haben sie bei dem ersten Ausmittelungsfaile einen Karten .

Mikgebkachh so Muß dieser im Orte stehenbleiben , und so untergebmchkwere

, den, daß kein Vieh zu demselbenkommen kann. Bei der Ruckkehrmüssen-
die Knechte alle Oerrer möglichstvermeiden, von Rindviehheerden aber durch-

aus sichentfernt-halten .

.

-

s- 137-

«

Außerdem Falle, da bereits ein Karten am Orte stehet-,»bleibtes der einsehen-ne
Zstkmmungdes Landtathsüberlassen,obju dem Transposde gefallemn eines Kar-

Vichessein besondererKarten oder eine Schleifeanzuschaffenist.
teils.



s

s« 138. .
«

s ,

Absonderung -Wegen Unterbrechung der Gemeinschaftniit dem übrigenRindviehe des

97"H"«««9’Orts, so wie auch mit demRindvieheaus andern Oertern, bleibt es in allen

Stücken bei den speriellen Vorschriften des Il. Kapitels jedoch mit der Aus-
nahmejdaß der zur AbsonderungbestimmteZwischemmkmauf 500 Schmke
beschränktwird.

«

F» 139« »

ANVEWZT Die Vorschriften des H. Kapitels, wegen Absonderung »derHut-ung,
ZEIszZFiskeIIder Schaafheerden, wegen des Beschränkungdes Verkaufsdieser Gattung
DC’3"«KW Von Vieh aUssthAlb Des Okksx wegen des verbotenen Ein- und Ausganges
«W« der Menschen, wegen der verbotenen Aufnahme der Menschenaus andern

Oertern, wegen der Vorsichten, welchedie beim Geschäftemit demkxanken
und gefallenen Vieh angesetztenPersonen in Rücksichtder Kleidungsstuekezu

beobachten haben, und endlich wegen der speciellenund allgemeinenSperrung
und alte damit in Verbindung stehendeVorschriften, sinden in diesen Fallen
keine Anwendung

-

. .

»

E—140·
.

MEPHIer Dagegen darf kein Rindvieh, Rauchfutter und Dungeraus dem Ort-ever-

auks Imp- kauft, oder auch unter einein andern Vorwande über die Grenze des Orts UND

Yljtzxszgchsdes zur Absonderung bestimmtenZwischenraums gebracht werden.

Hungers.

s-

’

. 14I. «

Verbot des Auch aus andern Orten darf kein Rindvieh so wenig durch den Ort Wulst-

EZZTIFFXJDals über dessenFeldmarkundHütungengebrachtwerd-en. .

ens. -

«

Von Aufhe-
’ § 142

sung der Viehmårkte,die an demjenigenOrte, wo die Krankheit ausgebrochen, ein-

Måskte fallen, müssengleichfallsaufgehoben werden. Dagegen sindet die Vorschrift von

der Aufhebung der Vsiehmårkteindem Bezirke von z Meilen und von Aufhebung
der Krani- und Wollmärkte im Orte selbst, keine Anwendung

VornSchlnch- ,

—

«
I4Z« «-

kekms Vi-- Bei dem Schlachten des Viehes, zum Bedarf der Einwohner des Orts,
bes«

"

finden die Vorschriften des Il. Kapitels keine-Anwendung; dagegen muß nach
den allgemeinenVorschriften des I· Kavitels verfahren werden, welche §- 7s

enthalten sind»
1

b, 144-
i

.

IMME- Wegen Anlegung derHunde bleibt es bei der Bestimmung des §.27., Jedoch
Hunde mit dem Zusatze, daß bei einer sich-geäußertenTollkrankheit alle Hunde, die Von

einem tollen Hunde gebissenworden sind, getödtetwerden müssen,und keine Kur
derselbengestattet werden dars.

- H«145.

ZYHHMHI Da es zu den seltenenFållengehört, daßein Stück Vieh, welches dieLu-n-
beuge-kam genkrankheit gehabt-,ganz geheilt wird, diese Krankheit auchMonate an dein

FishnxklhklzsrKörper des Viehesnagt , ehesie zur, Entwickelungkommt, somuß alles daran

zerronnen erkrankendeVieh mit den BuchstabenL. K. an den Hörnerngebrannt, und

KLEMMerst MI Monate- NachdemdieseKrankheit ganz aufgehörthat, dessenVerkauf
’

nachgelassenwerden.
—

«

s. 146.

XII-III » ,Wege»nsderbei-riefenKrankheitenzu gebrauchendenPråsernatiwund Kura-
tibmittel wird aus die Beilage B: Bezug genommen
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.

"

s« 147«,
-

» Zur Aufsichtder Befolgungder vorstehendenVorschriften, sindzweiAuf- Anstellungz»
seh-er,der eine im Orte , und der andre außerhalbdesselbenzu bestellen. Der einsteckte-n

.

erstehat die Aufsichtüber diejenigenVorschriften,welcheimOrte selbstjmddessenriet-nomi-»

Bezirke , und der andere über
«

dijenigen , welcheaußerhalbdesselbenzur Ausfüh- ,

rung komme-n sollen. Dem Landrathe aber bleibt es überlassen,die Aufsichtim
’

Orte demGemeindevorsteherdesselbenzu übertragen,oder einen besondern Auf-
seheranzusetzen AußerdiesemAufsehermüsseniniOrte nochRevisoxendes Vieh-

«

standes und Gehiilfendes Hirten bestellt werden; diesenPersonen, so wie den
Hirten selbst, sind nachAnleitungder Vorschriften des Il. Kapitels schriftliche

AutvgisungenvomLandrathe zu ertheilen,auchsind sieauf deren Befolgung zu
vetei en.

» .

-

.

«

:
.

«

§- ·148.
·

«

.

, AllePoeschxifkenwegender Vergütungen und Hulfsleistungem wegen der Perseus-M
Direktion uber die angeordneten Anstalten des II. Kapitels, sind auch in diesen XII-FITNE-
Fållengenau zu beobachten.

—

·

- .- s u.

«
—

- s- I49.
s

Eben se Enden auchdie Vorschriften des Ill. Kautiels jedochmit folgenden Zeitraum
Ausnahmen ihre ANWeUdUUg«.Der Zeitpunkt, von welchem es anzunehmen YachBWslchcm
tit- daß die Krankheit im Orte aufgehörethat- richtet sich nach Verschieden- ajzmkxxdis«

heit der Krankheiten Bei dem Milzbrande bleibt es bei dem im Ul, Kapitel Krankheite-
angenommenen Termine Bei der Tollkrankheitmuß auf die Zer mzk Rück-

bestimmen-

sichk genommen Werden- zu welcherdas Vieh Vom tollen Hunde gebissenist,
und wenn diese nicht auszumittelm kommt es auf den Zeitpunkt an, wo das

erste Vieh etkmnktiiL detgestalt, daß Von demselben an , die Vorsichtsregeln
Noch9 WVchMÅMS bedbachtet WSWÆ Bei der Lungenkrankheit wird dieser s

..

«

Termin statt der angenommenen 14 Tage aus v8"('k:kzi)(1)mFestgefetzk«Der »

.

H
Verkan des Rindviehes bleibt bis 4 Wochen nach diesem Termine untersagtz s. z »

«

;

zum Einkauf desselbenbedarf es aber nach Ablauf des Termins keiner beson-
dern Erlaubniß.

« »

« Hi 150.
Da es bei diesenKrankheitenund besonders bei der Lungenkrankheitnicht Verschenken-

ungewöhniichist, daß die wirklicheSeuche sich mit derselben Verbindet, so RufsZIZN
muss-envon 14 zu 14 Tagen, Obductionen angestellt-,und durch den Kreis- Krankheiten
physkkusoder einen andern bestelltenSachverständigenuntersucht werden, ob gkzckixczeuighe
äußere oder inneresMerkmaleder Seuche bei dieser Krankheit zutretenz sinden zumutet-n

sich’diese,so mussen,wenn auch die Krankheit-von den Sachverständigen
nicht fiir eine wirklicheSeuche anerkannt— wird , Versuche angesteut wer--

deu, ob die Krankheit bei einer entfernten oder mittelbaren Gemeinschaftan-

steckend ist. Zur Anstellungdieser Versuche muß aus eineui gesunden Orte
ein Stück Vieh eingekauft- mit dem kranken in einen Stall gebracht,
jedoch entfernt von demselben gestellt, auch unter Wartung ein- und

eben derselben Menschen gesetzt, und damit so lange fortgefahren werden,
als die Merkmale der Seuche vorhanden sind. Wird in diesenFällen aber
das gesunde Stück mit angesteckt,so ninis die Krankheit sur eine pestqkkige
Seuche anerkannt, und uberall nach den Vorschriften des Il. Kapitels verfah-
ren werden« .

—"

«
151«.

«

«

Wenn zwar einige Hauptmerkmaleder Seuche an dem kranken oder ge- In weich-«
»NimmVieh ausgemitkelkwerden, die Krankheitaber wegen PesMangels an, ALTER-en
d·eeeiHaupt-und Rebenmerkmale dennochvon den Sachvekstandjgennicht für für zweifel-
tme Seuche anerkanntwird , so ist dieseKrankheitals zweifelhaftzu betrachten,reitet-denen



ZO

. 152. «

Wiens-sank In allen diesenFallen sinddie vorbenannten Vorschriften in Ausführung
zutxsgzchkevszezu bringen-· nnd unter andern, muß auch der angeordneteVersuchüber den

iokdiecäYIscheAnsteckungsgrad der Krankheitangestelltwerden. Hierbei-ist jedochzu unter-
iu hauen-te scheiden,obdie in der BeilageA. bemerkten Hauptwerkmale der Lun magan

-

heit, des Milzbrandes »und der Tollkrankheitsich finden, oder nicgtIm
ersten Falle wird nach Inhalt dieses Kapitels Verfahren, im letzten ist aber noch
der Unterschiedzu machen, ob binnen14 Tagen bei einem Viehstandeim

Orte unterj 50 Strick 8-«—Und bei einemgrößerenViehstande1e2Stück krank
werden oder krepiren Geschiehekdieses- so ist nicht darauf Rucksichtzu neh-

«

men, ob die Krankheit von den Sachverständigensur die Seuche erklärt wird-
oder.nicht, vielmehrmüssenalsdann eben zdieVorschriften beobachtetwerden,
welche bei einer anerkannten Seuche im11.»Kapike[Verordnet sind«

Kapitel v-

Vonspden Strafem
· «

«

—

« §;.153. i

Bei-Verbrei- Solche Handlungen-,
«

durch welche Seuchen oder andere ansteckende
tsnssderSW Krankheiten unter dem-Rindvieh Verbreitet werden, sind nach den Bestim-
che«

mungen des allgemeinen Landrechts,- Theil Il. Tit. 20. Abschnitt j7. mit

Vestungs- oder Zuchthausstrafenzu belegen-«
«

·

, .»
"

s. 154. .

( -

Nach dem Sind dieseHandlungenVorsåtzlichbegangen, so hat der Thåter eine drei-
Grade der bis sechsjährigeVestungsstrafe,sind sieaus grober-Nachlåßigkeitoder durchUe-
Mschuspuw

bertretung der Vorschriftendes Viehsterbenpatentsgeschehen,eine sechsmonatliche
«

bis dreijährigeVestungsstrafejverwirkcsind sieaber um Gewinnstes willen gez
schehen,so solleine sechs-bis zehnjährigeZuchthaus- oder Vestungsstrafe Statt

finden. :

«

.
. H«155-

,

c

c

Bei Mänt- Eben so sollen diejenigen bestraft werden, welche Gemeindeweidem Hutuns
XI »

gen, Teiche oder Viehstållevergiftew «
«

,

156«-

trugeng» Auch solcheHandlungen,durch welcheSeuchen oder andere ansteckende
Pisa-»F

e
— Krankheiten unter dem Rindoiehe zwar nicht Verbreitet, wodurchaberdennoch

«

Vorschriften des Viehsterbenpatents übertreten werden, zieheneine ossentlicheBe-s
strafung nach sich.

—

—

.

·

. s. 157.
Beim Ein- ViehtreibersViehhåndlerundandereKåufer,wenn sieaus dem Auslande
WITHXI und zwar aus Gegenden, wo Rindviehseucheherrscht,Rindvieh in die diesseitigen
der einsau- Staaten bringen, haben schondadurch allein, wenn auch keinSchadengeschieht,
ZZIMMZuchthaus- oder Vestungsstrafevon drei Monat bis Ein Jahr Verwirkt. Eine
chenbcgenigleicheStrafe trifft diejenigen, welchewissentlichgiftfangendeSachen vomAus-

kxgdzisZEIS-lande einbringen; Entsteht daraus Schaden, so-habensie,- außerdem Ersatz-,
Seucheiiher-s ein- bis dreijährigeZuchthaus-oder Vestungsstrafe Verwirkl. Diese kann bis zu
schMs zehnJahr erhöhetwerden-, wenn bloßeGewinnsuchtdabei zum Grunde lag. Wer

auf falschePässewissentlichzur Zeitder Seuche RindviehvomsAuslande einbringtz
der hat nochhärtere,undnachMaaßgabedes- daraus erwachsenenUnglücks,wohl
gar LebensstrafeVerwirkt. s. 14. und s«23.·

-



Zj

;.,.-.sv:.beendiesePersonen Versallen-inein- bissechsnibnåtlicheZUIchthaiisstrafek
wenn-sie-Krankheitenund«Sterbesålle,·die beiinTreibendes RindvieheskimLande
sichzntragenxderObrigkeiiznnddemGemeindevorsteherdes Bezirks , inwelchem
sichdie Fälle ereignen,anzuzeigenunterlassen-Hi212s

"

.

«

«

«

ts« «';:!.7« -

« «
«

»

.

, —

Jl»

.· --.. s— 159—. -.

s— -. Obrigkeiten-,»;d,erenStellvertreter und Gemeindevorsteher,«sowiedie an den
- KnigangsortenbestelltenRevisoren,undalle öffentlichePolizeybediente,werden-

wenn sieivissenriichfalscheGesundheitsattesteansgestellthabenx init sechsmonatlis
cher bis dreijährigerVesinngsstrase,-"wenn dies aberiaus groberNachläßigkeit
geschehenishnach Verschiedenheitder eintretendenFällemit ein, bis sechsmonat-
licherGefängniß--oder verhaltnißniaßigerGeldstrafe belegt» b. 13 «-’-« J17«—
mcluIIve. ·"

-

«

.

«

,

-

H
,

» ",
«

i I
» »

» .s«
« ’».««,..:,-.,· j; .-

Gastwirthennd Krieger-,wenn sieunter dein;Tr-e—ibioieh-welche-s-bei ihnen
gestanden hat, Kran heitenwahrnehmem und solcheder»Obrigkeit und den Ge-
«rneindevorsiehernanzuzeigen berabsåumenjverfallen ins-Vestungsstrafe2«,s; I9.;
und eben diese Straseverwirken Schlachten Hirten und alle diejenigen Personen,
den-en die Besichtignng des Schlachtviehes so wie des ermatteten Treibe- Und des
eingekauftenViehrs obliegt, wenn siebeideniseibenMerkmale von Seuche oder
ander-n ansieckendenKrankheiten wahrnehmen,solcheaberden Qbrigkeitenund Ge-
meinderorstehernanznzeigenunterlassen,-Ll.7.-11.-22.75«;so wie auch die Gemein-
bevorsteherselbst, wenn siedieAnzeige an den Landrath«""verabsåumen.silsk

, Wenn in einein Orte im Lande eine KrankheituntesdemRindviehikbon den
sur Ausnritkelung derselbengeseiztenBehördenJsur eineSeuche anerkannt worden

«"«ist,so Verfallenin der Regel in Bestimgsstrase «
,

.

«

,

I) Viehbesitzer undoJirtem sowie allePersonen aus dem«bestärken-Orte-
welche bei der Wartung des Rindviehes Geschäfteoder auch die Aus-I
ficht über einen Viehstand haben, wenn sie Krankheiten oder Sterbe-
fälle, die sich unter demselbenereignen, verheimlichen, das gesallene
Mindoieh heimlich vergraben §.s Ist-. oder die «-a"ngeordneteAbsonderung
des kranken unterlassen ,

’
«

Für eine (TBerl)eiii-iliiszcl)ungaber wird angesehen,- wenn die Anzeige der
Krzinkheitnicht bei dem besteiiten Aufseher Des Orts- UND so lange die-
ser Aufseher noch nicht angestellt-ists bei deszemeindeborsteheh von

denjenigen Personen unverzüglich«geschieht,swelchen solche obliegt, nnd

zwar sobald»als-ihnen die Krankheit bekannt geworedembz42. 43. 44.
Anzeigen, die anandere Personen geschehensind- konnen dieses Verge-
hen nicht entschuldigen

.
»

»e.

2) Geiiieindeoorsiehei,welche»dieSperrnngberabsaumens.
Z)s-Dieienigen.,swelche indem inficirten Orte , .

,

haben, und sichnach andern OerkernoderFeldmarkenbegeben h. 71.

4) Alle diejenigen-—welcheRindvieh nnd Schaafbieh oder giftfqngendeSa-
chen aus dem instcirten Orte nach andern Oertern OdeeiFeldmarken
bringenzb24. 68.’ ·

. » sz » v » »
,

. .

», »

5) Diejenigen welcheaus gesundenOertern, Rindvieh,S aafvieh oder

giftfangendeSachendurch den inficirtenOrt; uber dessen- eldmark oder

über die für diesen Ort abgesonderten «Hüt1mgM-Hohnan Und

Beackernngsgrenzen bringen , in sofern nicht in dem Viehsterbenpatente
nnsdrüeklicheAnsnahmenhierüberfestgesetztsindss- 24.- 68.- .

Beiiinterlass
ener, Anzeige

der Krankheijs
tzsnukSterbes
falle-s -

Auf fal· eAtresteisch

Bei Verheinß
lichung der
Sterbefälle
heim Treibe-
viehi ,

Besinne-isten-
Ieauf Uebimretungeil in
Felle der

Seuche·«

R

bei dem RindoieheGeschäfte
«
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s) Alle diejenigen, welcheans dem insicirtenOrte mit Rindviehund giftfam
«

genden Sachen die abgesondertenHütnngs-Holzungs- und Acker-angs-
Grenzem fernerden zu den Quarantainestallen nnd zu denVergkqbungsk
steckenabgesondertenBezirk überschreiten,fv Wte Michdiejenigen, welche
Mühlenfuhrenmit OchfenVerrichtens-5«63 —- 66.

»

.

.-
:

-

7) Diejenigen, welcheaus dem inficirtenOrte Rindvieh oder giftfangende
Sachen Veräußeru. H,68. -«-

v «

s) Allediejenigen, welchebei Sperrung eines GehöftesirnOrtexodersbeider
Sperrnng eines Orts selbst, oder bei der Sperrung einer«Feldmarkxkzjmit
Rindbieh oder giftfangenden Sachen den Sperrungsbezirk uberfchreiten.
§«77s 85. 90.95« .

s -

sz «

«

J) Diejenigen, welcheohneErlaubnißzdesLandrathsin«dem inficirtenOrte

Oeffnungen der gestorbenenStücke vornehmen zi. So»
’

co) Alle diejenigen, besonders auch die Abdeckerknechte,welcheRlUdeehi
das ander Seuchenkrankheit gefallen ist, abledern, aus diesem Talg her-
ausnehmen, Luder nnd andere Theile abschneiden.

"

s. 59. 60.

u) Diejenigen-·welche,auchnachdemdie Seuche aufgehörthat, Vor dem

bestimmten Termine Rindvieh ,und«-giftfangendeSachen Veräußernoder

. herausbringen §. I27.
«

.

,

-

»

—

12) Diejenigen, welche nach beendigter SeuchenkrankheiteRauchfutterver-

kaufen oder nach andern Orten bringen ,
— welchesüber Stallen gelegenhat,

worin Rindvieh erkrankt ist. s. 126. .

13) Obrigkeiten,welche bei der Seuchenkrankheit aus- und zu den insicirten
Orten Wallfahrten gestatten, oder bei festgesetztenWallfahrten das Verbot

derselbenunterlassen, imgleichen die Wallfahrtendensfelbst, wenn sie im

ersten Fall ohne Erlaubniß, und im zweiten gegen das Verbot die Wall-

fahrt unternehmen. b. 7Z.
«

t4) Diejenigen Einwohner des inficirten Orts, welcheMenschenoder Vieh
aus andern Orten aufnehmen, insofern die Aufnahme nicht ausdrücklichim
Viehsterbenpatenteoder durchden Landrath nachgelassenworden. h. 73.

15)Alle diejenigen,.welchesich denen Personen, die zur»Ausführung der im
( Viehststbmratmte geordneten Anstalten sowohl im Orte felbst als außerhalb

desselbenangesetzt find, thåtlichwiderfeizenz oder selbige mit groben Be-
leidigungen behandeln.e

- anwifchen kann, wenn nicht wissentlich, sondern
nur aus grober Rachlaßigkeitgefehlt ist, nach Maaßgabe der Schuld und

des entstandenen Schadens Gefängniß-und Geldstrafe eintreten. Bei
- letzterer werden zwar 5 Rthlr einem achttågigenGefängnißarrestin der Regel

gleichgehalten, der Richter kann aber nach Beschaffenheitder Vermögens-
umståndesie auf 10 —4o Rthlr. erhöhen.

s. tön-

Dtzsgnichen
X

Bei andern Krankheitenunter dem Rindvieh, welchenachden-Bestimmun-
ZZZILTJZU.gen des Viehsterbenpatents als ansteckendoderzweifelhaftausgemittelt sind, ver-:-

chntheiieii. wirken Vestnngs- oder nachborstehendenb. Gefängniß- und Geldstrafe:

-1) Abdeckerknechte,welcheVon dem gefallenenRindviehTalg herausnehmen,
Luder und andere Theileabschneiden.s. 135.

»

sp

e) Abdeckerknechtnwelcheden beim Transport dererkranktenundgesallenen
Stücke gebrauchtenKatren oder Schleife ohneErlaubniß des Landraths
wieder zurücknehmemoder gar in andern gesundenOrten zur Fortbringung
des Viehes gebrauchen; §. 136,

«

X
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a

In drei-bis vierwöchentlicheGefängnißstrafeVerfallen
.1) Viehbesitzer, Hirten und alle diejenigen, welche bei der Wartung des

Rindviehes Geschäftehaben, auch die Aufsehereines Viehstandes, wenn

sie zu einer Zeit , da zwar nicht im Orte , aber in einem Bezirke von drei
Teilen eine anerkannte Seuche ausgebrochen,Krankheiten oder Sterbe-

163.

In weichen
Fällen drei-«
bis leiern-d-

chenjliches
Gesangniß
Statt finden

fälle, die sichunter demselbenereign.en, Verheimlichen§. 31. Die Fälle
«

der cZzerheimlichungsollen nach den Bestimmungen des s. 16·1».beurtheilt
werden. Einer gleichenStrafe find die Gemeindevorsteher unterworfen,
welche die Anzeigean den Landrath , sobald ihnen dieserVorfall bekanntge-
worden , unterlassen oder die angeordnete Absonderung des kranken Viehes
verabsäumen s. 32.

2) Alle diejenigenEinwohnerdes Von der Seuche angestecktenOrts, welche- «

wenn sie gleich bei demsRindViehekeine Geschäftehaben, doch the Påsse
des Aufsehersnach andern Orten und Feldmarken sichbegeben.

«

s. 24. 7I.
Doch kann hier nach Lage »derUmständedieStrafe bis auf acht Tage ge-
mildert, oder eine Geldstrafevon F — 20 Rthlr. Verfügtwerden

«

Z) Diejenigen , welche fürihrePerson oder mit andern, als giftfangenden
Gegenständenund andern als den itn s-. 161. benannten Gattungen non
Vieh, aus »dem inficirten Orte selbst, oder, aus andern Oertern bei der

Sperrung eines Gehöftes, eines Orts oder einer Feldmark die gefperrten
Bezirkeuberschreitenh5.24.77. 85.90. as. Ferner -

-

»

4) diejenigen,welchein den Fällen, da blos die Passage aufgehoben, für ihre
Person oder mit den Vorher bemerkten Gegenständenoder Viehgattungen
sich nach den instcirtenOrte, oder durch denselben, oder irberdessen Feldmark
auch abgesonderte Hutungs- und Holzungsdistrikte begeben. §.24. 70.

-5) Viehtreiber nnd Viehhändler, welche Von den RindviehheerdenStücke,
die beim Treiben des Viehes im Lande ermattet sind, zurücklassen, ohne

. solchesder Obrigkeit und dem Gemeindevorsteherdes Bezirks anzuzeigen
Eben diesePersonen, wenn siesichohne die geordneteRevisionsatteste ins
Land und indie Provinzen einschleichen s. 2x.

«

6) Diejenigen, welche in dem Orte, wo Senchen oder andere ansteckende
Krankheiten herrschen, ohne Erlaubnißdes Aussehers, und wenn dieser
nicht bestellt ist , ohne die des Gemeindevorstehers, Rindoieh oder giftfan-
gende Sachenan andre Einwohnerdes Orts veräußerns. 74. Ferner
diejenigen, welchewenn der Viehhandel wegen einerSenchenkrankheit
in dem Bezirke Von 3 Meilen Verboten , dennoch innerhalb dieses Bezirks
Rindvieh ohne Erlaubnißihrer Obrigkeit zu ihremBedarf ankaufen 5.26.

7) Alle Personen, welche, wenn siemit der Wartung desjenigencBiehes
unter dem die Seuche herrscht,- zu thun haben, doch bei»RMthehM
andern Ställen oder auf andern Gehöften, so lange diese Von der
Krankheitverschont geblieben, . Geschäfteübernehmen,so Wie michdie-

1enigen,welchesie ihnenübertragen§. 87.
"

»

8) Diejenigen,weichendie Verbindlichkeitobtiegk, bei yet Ausführungder

geordneten Anstalten, Leistungen-undFuhren zu VerrichkeU-oder Geld-
beiträgeaufzubringen, wenn sie sich in Erfüllung dieser Verbindlichkeiten
auf die Anweisungihrer Vorgesetzten öder der bei den Anstaltenange-

setztenPersonenungehorsamoder widerspenstigbezeths

DIDas Gesindezwelchesbei dem kranken VieheGeschäftegehabt und die
«geordnete"Reinigung der Kleidungsståekeunterlaßt. s. 125.

—
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Io) Alle diejenigen, welchebei den im Patenteebestimmtenansteckenden
Krankheiten, Oefnungen der gefallenen Stucke ohne Erlaubniß des

Landraths Vornehmen. s. 134.

H) Alle Viehbesitzerund Hirten in dem Orte, wo die Krankheitsich ge-

äußert, so wie alle Personen,welchedie Aufsicht über einen cBiehstand
oder bei der Wartung des Viehes Geschäftehaben, wenn sie Krankhei-
ten oder Sterbefälle unter demselben verheimlichen, Rindvieh heimlich
vergraben, oder auch die Absonderungdes erkrankten unterlassen, oder

endlich wenn sie genesene Stücke ohneErlaubnißder zur Aufsicht be-

stelltenBehördenunter das gesundeVieh bringen. §. 130. 131. 132.
«

Welche Handlungen aber für Verheimlichungenangesehen werden

sollen, ist bereits iu dem Vorhergehendens. Nr. 1. bestimmt.

12) Gemeindevorsteher, welche die ihnen angezeigten oder sonst in sichere
Erfahrung gebrachtenKrankheiten und Sterbefälle dem Landrathe anzu-

zeigenverabsäumen .

Iz) Diejenigen, welche aus dem insicirtenOrte Rindoieh, Rauchfutteroder
Dünger nach andernOrten Verkauer oder nach andern Orten auch uber die

abgesondertenHütungs-Holzungs-undBeackerungsgrmzenbringen, so wie
it diejenigens welchemit OchsenMühlenfuhrenverrichten. §. 13"Z. 139.

"

’

14) Alle diejenigen, die aus andern gesunden Oertern durch deninficirten
Ort oder über dessen Feldmark und abgesonderte Hutungen Rindvieh
bringen. §. 139. »

- —

IF) Auch diejenigen, welchewenn die Krankheit aufgehörthat, nor Ab-,
lauf- des bestimmten Termins, Rindvieh oder Rauchfutter, was über den

Krankenstållengelegen hat, nach andern Orten Verkauer und bringen.
L. 140. 149. 126.

,

» H»

AußerdiesenVefnings- und Gefängninstrafemwerdenfolgendeaußeror-

1 64.

st » deutlicheGelt-strafenfestgefetzt:
- —1)Eine Obrigkeit oder deren Stellvertreter, welche bei dem Ausbruche einer
« eu eYaus dem-Minnen Orte, Hofdienste nach andern Feldmarken

oder Oertern, wenn auch dadurch kein Schaden entstehet, verrichten
läßt, verfälltin eine GeldstrafeVon Fo bis 100 Rthlr Eben dieser
Strafe -i. sie unterworfen, wenn sie im inficirten Orte felbst,- Hosedie-
ner zur

»
artung des Rindoiehes«,zur Absonderung des kranken, zur

Reinigung der insicirten Ställe, zum Austragen, Laden, Brechen und
den Fuhren des Mistes aus demselbengebraucht.s. 69. .

2) Abdeekerknechte,welchebei dem Transporte des Rindvieheskeine-Hunde
mitbringen sollen, wenn sie gegen dieses Verbot handeln oder auch bei

ihrer Rückkehrsich nicht von den Rindviehheerdenentfernt halten, ver-

wirken eine Strafe Von -2 5 Rthl. H.33. 136. .

«

Z) Diejeni«en Scharfrichter und Abdecker·,welcheihreKnechte nicht so-zei-
tig abs .icken,, daß das gefallene Riudvieh 24 Stunden nach der An-
fage fortgeschasstwerden-kann, Verfallen in eine Geldstrafe von F Rthl.
5.«4.Geschiehet dies zu einer Zeit, wenn an dem Orte selbstKrank-

heiten, die als ansteckendoder zweifelhaftbestimmtsind- herrschen, so
Verwirkenfelbige eine Geldstrafe pon 20 Rthlr. s« 1364 Und geschie-
het dies in den Fällen, da in dem Bezirke Von z Meilen Seuchen

cis
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herrschen,so verfallensie in eine-Geldstrafevon 25 Mehle-.Die Scharf-
richter und Abdecker werdens-ferner mit-einer ·Strafe von-s. bis 10

Rthlr belegt, wenn sie oder ihre Knechte sich nicht zu der vom Land-
rathe bestimmten Zeit einfinden, oder dessen Ankunft nicht abwarten;
und eben so in allen Fallen, da sie gegen die Anweisungendes Land-.
rathe-oder desjenigen, der ans seiner Stelle die Polizeygeschåftezu be-
treiben hat, handeln. s. 33. und 36.

4) Alle Einwohner, welcheihre Hunde-nichtTsestanlegen, verfallen, wenn
dies ien Orte, wo diesKrankheitherrscht,geschiehet,in eine Geldstrafe von
2 Rehlr und wenn es außerdemselben, in einem Bezirke von 3 Meilen —

von diesemOrte geschiehet,·in—eine»Geldstrafevon 1 Rthlr auf jeden Ueber-
tretungssallzs irberdies liegt es aber den Polizeybehördenob, dergleichen
frei herumlaufende Hunde unverziiglich tödten zu lassen §. 27. . Hirten,
deren Hunde sich nicht von-der Heer-deentfernt haben, machen hiebeieine
Ausnahme; «

»

»

.- I

-

»

«

s» xk;»5»«
l

-

—

"

.

Bei allen andern Handlungen durch welchedieVorschriften diesesGesetzesWEBERklei-oder auch die aus den Grunddesselbenvon dem LandratheertheiltenVorschriftenstrafen,
«

übertretenwerden, sinden die kleinernPolizeystrafenvon 8 bissx4tågigemGesange
niß bei den niedern Klassenund bei bemittelten Personen die Geldstrafe VVN S bis

to «Rt’.l)lr.statt.
,

, H»JHC
,

-

.-

Obrigkeiten,DienstherrschastemViehheindlerund KaufenwelchenachVer-Fsstsxkgkgay,«fchiedessiheitder eintretendenFälle, ihre Unterthanen,Dienstleuteund Viehtrerber we.
-

zur Uebertretung der Vorschriften dieses Patents, Anleitung oder Befehle geben,
verwirken die auf denUebertretringssall bestimmtenStrafen. Auch finden dieVor-
schriften des allgemeinenLandrechts, wegen der Theilnahme an Verbrechen und

Vergehnngenüberall Anwendung.
-

»

- Fl. 167. -

«

,

, Alle zur Aussiihrungder geordneten AnstaltenangestelltePersonen,so wiedie Skrgfenres. «

bestelltenWachen, wenn siean den Uebertretung-endesPateiits entweder wissentlich, stßztefPaIX
oder durch grobe VernachlässigungAue-heilgenommen, verfallen in eben die Sau-letzten Perip-
fen,welcheanfdieUebertretungsfålleselkscangesrdnetsindJn allen andern Fällen,

Um«

wo sie die Verpflichtungen, zu welschensie angrestellstzlsind,Um des Gewinnstes
willen oder vorsätzlichunterlassenhaben-,verwirken sie Vestungsstrafe., Geschieht
dies aus groberNachlässigkeit-,so verfallensie in 3.-bis4wdchentlicheGefängniß-
strafa Bei andernNachlåßigkeitensind sieden«-geringemPolizeystrasenvon 8
bis 14 tägigemGefängnißunterwerfen -

s. 168.
·

J

Dem Landrathe wird das Recht eingeräumt,kleine Pein-erstmeVon Feine-neder
,

»

»

8tägigemGefångniß,odeVGeldstrafenbis auf 5 Rthlr , sobald DIEUEVEVFMUULJOif
w MS 3

fålle ausgemittelt sind, zur Ausführungzu bringen, woraus sodannbeiBestim-lecke-«rou-

niung der richterlichenStrafen, in sofern das Vergehen dazu geeignet Ist-Rück- strecken-

sichtgenommen werden soll. -

·-

5« 169. ·

F
Der richterlichenEntscheidungbleibt es überlassen,ngchVerschiedenheitXåsrlzggkkkder eintretenden Umständedie Dauerder Vestungs- und Gefgngnißsscrafenfestzu-che« Ermessen

scheut-sowie auch m den Erkenntnissenzu bestimmen,ob und m wie fern solchem is überlasse-n-



Wohin die
Geldstraer
stießen.

Bekannten-i-
thun-.

se-

bloßenArrest- oder Arbeitsstrafen bestehensollen,auch die Gefängnißstrafenin
Geldbußm ZU Verwandean jedochfvll die Gefängnißstmfcin der Regel nur bei
den niedern Klasse-I-Gecdsteafenaber bei andern Klassenund bemittelten Perso-
nen Starr finden.

s. 17o. .

In Ansehung der Geldstraer wirdfestgesetzt-,daßdiesezu den Kreiskassen
fließensollen, jedoch in Denunziationsfallennach Abzug desjenigen Antheils,wei-
eherden Denuncianten gesetzlichzustehet.«

(

s. I7IY
. Damit aber Niemand sichmit der Unwissenheitder Vorschriftendieses

Viehsierbenpatenrsoder der darin bestimmtenStrafen entschuldigenkonne, so
wird festgesetzt,daß außerder gewöhnlichenBekannkmachung gedruckteAuszüge
angesertigr, und solche, so oft eine SeucheaneinemOrre ausbricht, sowohldort

als in dem Bezirke Von 3 Meilen,in den Krügenund an den Kirchchiiren ange--

schlagen,von den Landrarhenaber diese Vorschriftenerneuert, und diejenigen
ausdrücklichdaran verwiesenwerden sollen, welchesolchezu der Zeitangehen

Seine KöniglicheMaieståt Von Preußen,Unser allergnådigsterHerr-, be-
fehlen also hierdurchDero Krieges- und Domainen-Kc1mmern, Lanjdrårhenund

übrigendabei concnrrirendenobrigkeitlichenBehörden,Vasallenund Unterthanen,
sichnach dieser gesetzlichenVorschrift bei Vorkommenden Fällen aufs genaueste zu
achten, dadurch ihr eigenes wie das allgemeine Interesse des Landes zu befördern-
und bei Vermeidun der bestimmten.Strafennichts zu verabsäumen. So gez

« schehenBerlin, den 2. April 1803.

FriedrichWeihern
-

v. Voßzn »G«"c«sldb»ecks,i»fv.Hardenber·g·TSTrnenseekv;;Schr-5s«trer.»
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Kennzeichen der Viehpest.

lDsziein den-·hiesigenGegendensnnterderAllgemeinenBenennungVon Viehseuche
bekannte ansteckendeKransheitdes Rindviehes,erhältgar sehrVerschiedeneNa-
men. Sie wird Rinderpest, Rindviehstaupe,. VeehptzshåchkeSeuch» Ueber-»-,

galle, Magenseuche,.Löserdiirreu. spir. genannt.
·

Sie ist ein dein Rindviehenup
allein eigenes,sehr heftigesFieber,mitNeriienzufiillewwelchesdnrchAusteckung
sichverbreitet, daherausdie leichtesteArtverschleizptwerdenkann, und durch, in
den kalten Brand ubergehendebetrachtlicheeEntzundungender EingeweideCopy-
züglichin denbeiden lezten Magen und Gedarmen) tödstlichsichendiggz

Sie fängt durch leichteZufällean, ans eine fast unmerklicheArt äu
f

ert i —

selbstin den beträchtiichstenHeerdemzuerst niir bei einzelnenHäupkekiyhgkjegocz
das Eigene, daß;wenn sie-beiihrerEnksFthngVekkqnmoder auch Verheimlichet
wird«sie sodann Ms3 M 4 Wochen m.DemganöenVlehstaiideischnellsichVerbrei-
tet, und solchengänzlichzu Grunde richtet.

.

,

Ein trockner Hiisten,den man aber aus Erfahrung kennen muss, umihnVon
andern Gattungen gehörigzu unterscheiden,istmeistentheilsder erste Vorbothe
dieses landverderblichenUebels.Das cngiehfangt dabei an, zumalen nach dem
Sausen- Mit dem HAVE-MADEischzufchuttelm es zittert,es bezeigtsich in allen

feinenBewegungen stillerundelangsamerals gewohukxch,es Verliert die Lustzum

FresseniindSausen, Ja es laßtdavoninder Folgeganz und gak nach»· Das

Athemholenxnichkmthf?stell IMVdieNafeplöchererweitern sichdabei wider-
natürlich d as Wiederkaiien wird gleichbei dem erstenAusbriichedekKsmnkheir
langsamer, und hört,wo nichtinitdem ersten,dochgewißMitdpmzweitenTage
derselbengemeiniglichschon leligaiis Die Milch nimmt bei milchmden»Kühen
merklichab,-Verliert sichauch wohl ganz und gar, Und zwar sehxschnell«Zugleich
Mit sich,ein störkeressieberhaftes,Schaudernund Zitterneinwobei man die
Haareauf dem Feliein die Höhesteigensiehet-.Der Ruckgrad istaußerordentlich
cmpßndlich,das Fell selbstschließtsichfesterais-»Unddas Akhemholenwird »
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ter. Das Vieh Verliert seineMunterkeit, laßtKopfund Ohren, die oft kalt, in

einigen Fällen aber auchwarm anzufühlensind, traurig hängen,die Augen wer-

den trübe und thrånend,fallenmehr ein,und, welches eins der eigenthümlichsten
Kennzeichen dieserKrankheit ist,·es fließetsowohleaus«denselben,als »aus
der Nase und dem Maule eineanfanglichwasserichtoder·schleimsgte,
m der Folge aber mehr eiterarttge Flüssigkeit,und zwar in beträchtli-
cher Menge-. Die-Hitze im Rachen nimmt dabei zu, es äußertsicheinnat-hass-
ter Geruch aus demselben. Das Vieh stehetdabei, indem die Hinterfüßedessel-
bon den vordern sichnähern,auf eine in die Augen fallende ganz besondereArt;
es kann nicht gehen wird kreuzlahnr und istbesonders an den Hinterfüßenso er-

IahmkxDaßes NUV MkkMühesichaufrechterhaltenkann, und deswegen fast be-
’

i

ständigliegen muß.

Zwischen den 5ten und 7ten Tage der Krankheit, auch noch früher-sindtzk
sichgewöhnlichein heftigerund stinkenderDurchfallein , wobei sogar-»Blut·zt»1861-
ten abgehet. Doch ist auch zuweilen, jedochnur selten, eine ganzlichkVersto-
psung vorhanden,wo sodanndas Vieh von Winden sehr aufgetriebenwird· Der

Athemwird kurz, ist mit ängstlichenAechzenund starken Stöhnen Verbunden, wo-

bei, wenn es nachlåszt,das Vieh ohne sonderlicheZuckungenzu krepiren pflegt.

Zusta nd des gefallenen Viel-es-

Bei dem gefallenen oder getödtetenViehe sindet sichfolgendes: Nach abge-
zogener Haut siehetman Vom Blute stroizendeAdern. «DHasBlutist ungeronnen,

fliissigjsehr dunkel, schwarzroth von Farbe. Das Gehirn ist weicher, als im ·

natürlichenZustande, und im Maule und Schlunde findet man aber außer der

vorerwähnten,schonwährendder Krankheit sichzeigendenFlüssigkeitnichts unge-

wöhnliches Die Luftröhreist dagegen roth, und gemeiniglichmit einem heliro-
then Schaume angefüllt Die Lungen sind zwar- bei einigenHäupternwenig, j
oft jedochstark entzundet,und es werden sodann auf denselbenPurpursierkewahr-»
genommen. Das Herz ist welcher,und ooneiner dunklem Farbe als gewöhnlich-«
das Zwergsellmeistentheilsnatürlichbeschaffen Die Leber ist mehrentheilsaus-
getriebenundmiksrbe Vorzuglichsindet man dieGallenblasebei einigenHäuptern-·
doch äußerstselten, widernatårlichklein, bei den meisten aber übermäßigausge-
dehnt und groß, und sie enthält eine bald dunklere, bald hellere, flüssigere,bei-

nahewåßrige, aber allemal widernatürlichbeschaffenefehlerhasteund sverdorbene
Galle Die Milz ist zwar etwas kleiner als gewöhnlich;aber mehrentheils.«
gesund, oder dochnurin einem sehrgeringenGrade verdorben. Jn den Magen und

in denGedårmen des an der Seuche gefallenenViehes zeigensichinsbesonderedie

Vorzüglichstenund auffallendstenwidernatürlichenVeränderungenBei der Seuche
hörtdas Vieh schondann gänzlichauf wiederzukåuen,wann es noch fortsåhrt,
obgleichnoch wenig, zu fressen. Daher ist nothwendigz daß sichin dem ersten
Magen (Rumen Aqllatic111118,PMTJMWAUOeitle gar chkmåßlgc«MellgeVoll

Futter anhäufenmuß.Sonst ist sowohl in demselben,als auchimzweiten Magen
(Reticu1um,Haube)nichts krankhafteszu bemerken, es wüstedann seyn, daß
die innere HautdiesersMagen murbe und loose, und die des zweiten auch wohl
etwas entzündetangetroffenwird.

-

z» .

-

. Der dritte Magen (0masus, Buch, Salter; Löser)ist Vorrüglichwider-

natürlich-beschaffenEr istsehr art, das in ihm befindlicheFutter ist, anstatt
daß eskmußartigseyn sollte, tr en, und so zusammengeballtund fest, daß es

sichzu Pulver zerreiben läßt.Auf demselbenbesinsdetsichdie .Von den Blättern
dieses Magens abgelösteinnere Haut. Die Blätter sind mistfarbig, Ver--

derben, in einem hohenGrade entzündet,und sehendaher ganz schwarz oder-
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braun aus, sind auchso niiirbe,daßsie bei demsbloßenBerührenaus einander
gehen. Selbst bei Hauer-Inn die währendder Krankheitcgetödtetwerden, wird
man in diesem dritten Magen stets einen auffallendenEntzundungszustand finden»

Jedoch ist hierbei dieserwichtigeUnterschied nicht aus der Acht zu lassen, daßbei
Thieren, die bei d mEntstehender Seuche-todtgeschlagen werden, diese Entzün-
dung desdritten Magenszwarbemerklich,aber nur noch geringe, auch das Fut-
ter tiochz,nic1)twidernatürlichoerhärtetist, wie oben angezeigt worden, und es
nur dann erst zu geschehen«pflegt,wenn die Krankheitschon-einengewissenGrad
von Stärke erreichthat. -

-

-

.

«

X «- -

Der vierte Magen (Abomasus, Rohm) ist«bis in den Zwölfsingerdarm
hin, allezeit stark entzündet, vom kalten Brande angegriffen-,und siehtpurpur-
roth oder braun aus.

-

Im ganzen Kanale der Gedårme sindet sichebenfalls eine heftigeEntzün-
dung. Dis- dünnen Gedärmesindaber mehrentheils heftigerentzündet Doch
trifft man in den dicken,besonders im Mastdarme , nicht seltenGeschwüreund

blutigen Eiter an.
"

Es istübrigensvon der äußerstenWichtigkeitzdaßdie wahre Viehpestgleich
bei ihremEntstehen erkannt, und da nochunterdrucktwerde, ehe und bevordurch
dieselbe der ganzeViehstand hat angestecktwerdenkonnen Umdiesen Zweckzu
erreichen, ist es nöthig,sie von andern solchenKrankheitenrichtig zu unterscheiden,

»

mit denen sie , zum größtenNachtheiledes Ganzen, sehr leichtVerwechfeltwerden

kann. Dieses ist nun vorzüglichder Fall bei dem Milzbrande Sie unterscheidet
sichvon demselben

·
-

—

1) Durch sden raschenGang der Krankheit Bei der Viehpest erfolgt der Tod
- den Sten, »7tenauch rxten Tag. Die Falle, wo das Vieh schon in den«

. ersten 24.. Stunden an derselben fällt, sind äußerstselten. Treffen sie ein,
«

so gehen vor dem Tode dochwenigstensZeichender Krankheitvoraus. Bei
dem Milzbrande aber frißt das Vieh, wiederkauet, arbeitet, giebt Milch,
und stürztdennoch zuweilen im währende-inTreiben,und die Ochsen nicht
selten iin Ziehen, oder vor dem Pfluge plötzlichtodt zu Boden.

2) Der Milzbrand äußertsichnur inl den Sommermonatem wenn bei einer
anhaltenden großenHitze und»Durreder Regen fehlt, besonders in den
Monaten Junius, Julius, August; die Viehpest herrscht dagegen durch

»

das ganze Jahr. -

"

-

Z) Bei der Viehpest hat das Vieh thrånendeAugenzdie in der Folgeeitern.
Aus Nase und Maul fließeteine wasserichtschleimigte,oft zähe,eiterartige
Flüssigkeitin beträchtlicherMenge. Das Wiederkiiuenhörtsogleichund

gänzlichdabei auf,und dieKüheverlieren die Milch. Fangt dass krankeVieh
. aber erst wieder zu fressen,undwelches eine Hauptsache ausmacht,wiederzu-

- kåuen an, dann kann man auf dessenGenesung rechnen. Bei dem Milzbrande
verhältsich dieses ganz anders«Der Ausflußaus Angen, Nase und Maul

fehlt entweder ganz, oder ist höchstensnur sehrunbedeutend Das kranke
Vieh frißtund wiederkåuetbis auf den letztenAugenblick. Hat eesJa da-
von nachgelassen, so giebtes häufigeBeyspiele, wo es dennocholotzlichkre-

pirtist, ob sichgleich Freßlust,Ja sogar das Wiederkauen bei demselben
eingefunden hatte. ,

4) Die Viehpest ist nur eine dem Rindvieheallein eigenthümlicheKrankheit
Der Milzbrand verbreitet sichauch austerdeund anderesVieh, ja er wird
sogar den Menschennachtheilig,-diemit dem kranken Viehe umgehen.

33 Das Vieh fchåumetbei dem Milzbrande,es fängt oft auf den Vorderfüßen
iu hinken an, und es zeigen sich dabei nicht selten, sowohlbei dem Rind-
viihals selbstbei den Pferden, Geschwülste,Knoten und Beulen Dieses ,



40
.

findet sich nicht bei der Seuche, bei der die kranken Thiere dagegen ausein-

besondereArt zu stehenpflegen,dergestalt,daß die Hintersüßeden Vorder-

suizensithnahern, wobei sie kreuzlahmwerden.

s) Jm Milzbrande sind dieILungen sehroft in einem hohen Grade entzündet -

und brandigt. Die Milz ist insbesondere ganz Vorzügiichverdorben, ais-es

gleichMögkichist- daß auch andere Eingeweide verdorben sind. Bei der

Viehpest hingegen findet man den ersten Magen mit einer ganz a-» stor-

dentlichen Menge Von Futter angefüllt Der Hauptsitz der Entziindung
befindet sich aber stets in den beidenletztenMagens und in den Gedårinen.

Die Anlage zu«diesem aniaUENdell Entztindungszustande, besonders des

dritten Magens- ist schonbei Häupternbemerklich,die bei dem ersten Ent-

stehender Seuche getddtet werden. -

-

-

7) Die Viehpest ist endlich in einem hohenGrade ansteckend Ein Hahn,
eine Katze, ein Hund, ein wenig an einem Schuh oder Stiefci EITHERge-

bliebener Mist können sie nicht nur in entlegenenGegenden hekdvsbringesh
sondern sie wird auch durch die Einimpsnng sortgepsianzt Dieses letztere

ist mit dem Miizbrande, nach den sorgsaltigstenBeobachtungen , niemals

der Fastgewesen Sogar durch wiederholte Einreibungeu des aus
den eoffnetenBeutenund Geschwülstenaufgefangenen Sieh-es,
hat ich diese Kraniheit, bei gemachten Versuchen, in keinem

Wege dem geinnden Viehe mittheiien lassen.
Dieses wird hinreichendsehn, den Milzbrand Von der wahren Viehsest mit Ge-

wißheitzu unterscheiden Dorh Ver-stehetsichvon selbst, daß man bei diesen, in

AbsichtihrerBeschaffenheitundFolgen soverschiedenenKrankheitsgattungem nicht
aus einzelne sie begleitendeZufälleallein Rücksichtnehmen, sondern alle Symptome
und den ganzen Gang der Krankheit, desgleichen ihren Fortgang, ob sie sich
schnelloder langsam verbreitet, ob sie ansteckendist oder nicht , mit Ueberlegung
beobachten, damit die bei den gesallenen oder getödtetenHäupternsichfindende
Entzundung der Eingeweide vergleichen,und darauf besonderes Bedacht nehmen
musi, ob der vorzriglichsteSitz dieserEntzündungmehr in der Milz und denLuw

gezi,oder in den dritten und vierten Magen nebst den Gediirmen ist. Auch darf
« dabei die Beschaffenheit des im dritten Magen enthaltenen Futters, der Aus-

merksamkeitnicht entgehen.
,

Noch hat die Vithest Aehnlichkeit mit den- Folgen des Bisses eines tollen

Hundes Das Rindvieh wird nach diesem Bisse eben so kreuzlahm , als beider

Viehpestz es kann nicht gehen, und liegt daher meistentheils. Selbst im. dritten

»und vierten Magen ist in einzelnenFällen ein bemerklicher,höchstverdächtig-er
Entzünsdungszustand,und eine Anlage zur Verhsårtungdes Futters vorhanden
Allein dieseKrankheitsindet sichnur bei einzelnen-Häuptern,sieist folglichwederso
allgemein, nochviel weniger in dem Grade ansteckend,wie die Viehpest.

«

Das Rindviehläßtdabei vom Sausen und Frei-senmerklichnach, wird sthen,
läuft mit aufgehobenemSchwanze umher, siehetwild um sich, spitz-etdie Ohres-,
bei dem Antritt der Tollheitschabet und reibet es die gebissenenStellem es wird
dabei wie wüthend,vorzüglichwenn es einen Hund siehet,«gehetwohl gar auf

· Menschen los, bruliet anhaltend und heftig mit ausgestrecktemHalse, es geisert
stark. Allein der bei der Viehpestsichzeigende schleimigteund eiterige sehr häufige
Ausflußaus Augen-Nase und Maul fehletganz, und weder die Magen nochdie

Gedärmesind in einem so hohenGrade entzündet,wie bei der CJZiehpestxv
l ’

Die in vielen Gegenden so häusigsichzeigendethronischeLungenentzündung
desRindriehes,«istzwar Vondenvorgenannten Krankheitenso wesentlichverschie-
den, daßsiemit Ebnen nichtleichtverwechseltwerden wird. Sie verdient ihnen
aber doch als ein gefahrlichesUebel des Rindviehes beigeselltzu werden, dessen
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Glaubersalz gegeben werden-.

H « » . . , . .

trächtigeKuh, werden 8 Loch, furfchwåchereKuhhodevfutiolchh dle bald

-

an

weitere Verbreitungdurch gute Polizeyverfügungenumso mehr-zuverhindernist,I
da ohnedieselbendurch Arzeneuennichts dagegensichausrichten laßt,und mansich
auch durchhinlänglicheErfahrungenVollkommen überzeugthat, daß auch siedurch-
Ansteckung,jedoch auf eine eigneArt, und nicht mit einer sosgroßenSchnelligkeit
als die wahre c);siel)pest,sichebenfalls fortpflanzen

Ihr Gang ist äußerstlangsam-; sie dauert drei,.vierjzasechsWochen, bei-
vor sie tödtet, hat aber auch dagegen das Eigene, daßbeinahe kein einzigesHaupte «

viehdavon ooitkommen wieder hergestelltwird. Einige; die sie überstandenzu-
haben schien-en,sindfett gemacht und geschlachtetworden. Eshat sich sodann «

gefunden,daßdieLungen an der ehemaligenschadhaftenStelsewie mit einer har-
ten, beinah steinernenKruste-—eiberzogengewesen sind, unter der sich,aber noch
wahres Eiter verborgen hatte. Die Krankheit äußertsichübrigens auf folgende

·

Art: das Vieh wird heiser,hustet, ist traurig, verliert die Milch, läßt imFressen
nach,.mancheshörtgar auf wiederzukäuenHierauf vermehrt sichnach und nach —

der Husten, er wird keuchend,und es stellt sichdabei ein starkes Fieber ein. Das
«

Veiehstöhnendie Haare sträubensich, es schlagt mit den —Flanken,zehret«ab,.
Homer und Ohren werden heiß, dieAugen sind trübe und roth,-.einigepurgirem «

bei andern ist·der Mist verhärtet.«
Bei demkrepirten Viehe hat man folgendeswahrgenommen:Sämmtliche-

Magensindnatürlich,und das darin enthalteneFutter hat feinegehörige«Consistenz-
Die kieinernGedarmesind zuweilen leichte entzündet.«Die Leber aber nebst der

«

Gallenblase bestndet sichimnatürlichenZustande
«

Die Milz istzwar etwas schad-
hast, dochnicht in einem so hohen Grade, daß man die Krankheitmit«demsMilz--

—

«

In der Brusthölefindet sich aber der Vorzuglichste-brande verwechselnkönnte.
»

,

und eigentlichsteSitz derselben. Sie enthältviel Wasser Die Lungen sind ver-

härtet,zum Theil-mit dem Brustseilederwachsen, aber stets in einemsehr hohen
Grade entzündet,ganz verdorben,"voll Eiter, und an vielen Stellen wirklich-
brandigt..

Beilage B.

Vorbeuungsniittetsz gegen sdieszxViehpestt
und andere tödtlicheKrankheitendes Rindviehes.

»

Aeußertsichunter einerHeerdeRindpiehdie Viehpestjsosind-,umderenweiss
tere Verbreitung möglichstzu verhindern,bei demjenigengesundenViehezwel- -

ches mit dem Seuchenkrankenin einem Stalle -gestandenhat, solgendePraservae
·

tifmittelauf das schleunigsteanzuwenden.. .

·

Demjenigen Vieh, welchessichtbarlichansLeibesverstoprUgTeldskiMessen
zuvörderstKlistire gesetzt-, Und wenndiese ohne Wirkung bleiben,«kann das

Für einen Ochsensund eine starke, nicht zu hoch

kalben wollen, 6 Lotb,und für jüngeresVieh 4 sLorhineinem halbenoder ganzen
Quart Kleiwasseraufgelöset,und demselbenfrüheaus einmal eingegeben Das
Vieh mußdarauf 2 Stunden nüchternim Stall-estehenbleiben,nach derenVer-

lan es-«im Sommer ausgetrieben werden kann,im Winteraben am Laeirtage,
nur Hexelvon leichtemStrohe erhält. Wenn das Laxiruuttehwider Vermui

-
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then, binnen fünfbis sechsStunden nichtwürktymußein KlistirVon Kleiwasser
und Salz zubereitet,« oder eine Steckpille von Honig und Salz, oder ein Stark
Hausseife mit Salz eingerieben, und Oehlbestrichen,betgebrachtwekdexi,-

Ferner ist dem Viehe vor der Brustam Kader,·odersogenanntenLappleder
ein Haarseithziehen, wozu auch die Christwurzeldienlich ist.

-

Eine vieljåhrigeErfahrunghat bei der Viehpest ais Präservatifmitreider-

selben,den ganz VorzüglichenNutzen der Vitriolfåukeaußerallen Zweifelgesetzen
Man kann daher den Gebrauch derselben, zu diesem heilsamenEndzwecke,nicht
dringendgenug anempfehlen an neuern Zeitenfindmitder ubersauern Salzsäure
Versuche angestellt worden , die auch fürsiesehr günstigausgefallen sind. Da
aber nicht jeder Apothekerdieses Mittel gehörigzuzubereitenim Stande ist, und

solchesüberdemtheurer ist als die Vitriolsåurezso wird sie, sonder Zweifel,be-

sonders bei dem ärmern Landmanne, der die Kostenscheuet,vor jenem kostbareren
Mittel den Vorzug behalten. Sie wird auf folgendeArt angewendet

In ein Maaß gemeines Wasser werden 2 LothVitriolöhl, und zwar nach
Und Nachgekeöpfeltzweil das Wasser fonstdadurch zu sehrerhitzenund das Ge-

fäß«wes-its es enthalteniisti Wohl gar zersprenget werden möchte. Durch diese
Mischung entsteht ein Sauertrank, davon man ein halbesQuart zu einem Eimer

s

gemeinenWassersgießet- solchesmit Knie veemifcheknnd es so dem Viehe zum

Sausen vorhält. Zum wenigstenmußdiesePortion, und wann es möglich,auch
noch mehr für ein erwachsenesStück Vieh täglichverbraucht,auch damit, wenn

das Mittel von einigemNutzen seynsoll,sechsoieachtTage hintereinander anhat-
tend fortgefahrenwerden. »

Sollte das Vieh das Wasser mit dem Sauertranke nicht oon selbstsausen
wollen; somußdieser Trank ihm mit Gewalt eingegossenwerden. Man wird je-
dochdieseVorsicht dabei zu beobachten haben-daßman«ihn durch hinzugethane
Kleie, durch Gerstenschrot oder grobes Mehl schleimigzu machen, und seine zu

-

großeSchärfe zu benehmensuchet.

Wenn das Vieh im Stalle ist, kann man mitEßig, der auf erwärmte
Bart-Keine gegossenund abgedampstwird, und wozu auchBiereßigbraun-Lu-ist,
räuschern

-Noch Verdient das Schwimmen und Striegeln des Viehes einen Vorzåglie
’

chenPlatzunter den Vorbauungsmittelmweil sie eine. sehrwohlthårigeWirkung
auf die Haut haben. -

Bei dem Milzbraude, wird außerdiesen Vorbauungsmittelm die dabei

ebenfalls mit großemNutzen gebraucht worden sind, noch wiederholtes Ader-

lassendurchaus nöthig.Auchhat sichdas kalte Wasser bei demselbensehrheilsam
bewiesen. Man begießet-entwederdas kranke Vieh damit häufig, oder läßt es

.

schwemmen, oder, welches bei weitem vorzuziehenist, man breitet über den

Rücken desselbenDecken, die in kaltes Wasser eingetauchet, und wieder ausge-
drücketworden sind. Dochversteht es sichVonselbst, daßdiesesso oft wiederho-
kekwerdenmuß, als siewarm zu werden anfangen. —

—

Das vom tollen Hunde gebisseneVieh ist, sobald die Tollheit sich bei dem-

selbenVölligzu äußernanfängt-,Verlohren, und muß daher-,weil es unheilbar
bleibt, schleunigstgetödtetwerden. Als Vorbauun smittel kann , wenn die

Wunde sichtbar ist, solcheansgewaschen,mit fpanisch iegenpulver bestreutund

durch die Eiterung offen erhalten werden. Außerdemhat sich die Eelledonm

würksambewiesen. Von de s, Pulverderselben sindfüreinen Ochsen oder starke
Kuh, 40 Gran, für eine schwächereKuh 30 Gran, und für ein jüngeresVieh
15 bis 20 Gran, mit Honig zu einer Pille zu machen,s und dem gebissenen
Viehe des Morgens nüchternbeizubringen, welchessodann zwei Stunden ohne
Futter bleibt: der GebrauchdiesesMittels wird aber 5 bis s Tage hintereinander
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fortgesetzt Auch VerstehetessichVon«selbst, daß ein dergleichen-Hauptvieh,,Von
dem übrigen gesundensogleichsorgfältigabgesondert wird. -

Gegen die chronischeLungenentzündung-,.die den Rindviehheerdeneben so
verderblich ist, als die wahre Viehpest, sind Arzeneienmancher Art angerathen,
aber leider, selbstbeim gewissenhaftestenGebrauch, stets ohne allen Erfolg ge-
geben worden. Das Von diesemUebeleinmal besalleneVieh, ist, nach oft wie-,
derholtenund unzubezweiselndenErfahrungen-, zwar Monate beim Leben erhal-

«

ten, sogar in dieser Zeit gemästet,Von der Krankheitselbst aber niemals vollkom-
men geheiletworden. Die Lungen desselbensind, wenn es geschlachtetward,
immer mehr oder weniger Verdovben gewesen, und haben weggeworfen werden
müssen.Nichts hat der Krankheit Grenzengesetzet, als nur einzig und allein , Fixisp:

die schnellesteund sorgältigsteAbsonderungdes gesunden ViehesVon dem Kran- spli«
ken, die wir daher au als das einzigeMittel, aus dessenHalse man mit Ge-

- ’

wißheitrechnenkannz «andas asngelegentlichsteempfehlenmüssen




